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R 910
Allgemeine Bedingungen
für die Rechtsschutz-Versicherung 
ARB 2008 – Fassung 1/2008

Einführung und Inhaltsverzeichnis
Bitte beachten Sie, dass nur die Gemeinsamen und die Besonderen Be-
stimmungen zusammen den Umfang und die Voraussetzungen des Versi-
cherungsschutzes beschreiben. Die Gemeinsamen Bestimmungen gelten 
in jedem Fall, die Besonderen Bestimmungen nur so weit, als sie im jewei-
ligen Versicherungsvertrag vereinbart sind.
Die in den Besonderen Bestimmungen beschriebenen Rechtsschutz-
Bausteine (Risken) werden in Form von Rechtsschutz-Kombinationen für 
Fahrzeughalter, für Arbeitnehmer, für Firmen und freie Berufe, für Land-
wirte etc. angeboten. Umfang und Preis dieser Kombinationen sind im 
Tarif geregelt und werden im jeweiligen Versicherungsvertrag vereinbart. 
Die Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes, auf die im Rah-
men der Bedingungen Bezug genommen wird, finden Sie im Anhang. 

Bedingungsänderungsklausel 
Der Versicherer ist berechtigt, dem Versicherungsnehmer eine Änderung 
der Bedingungen vorzuschlagen.
Die Änderung ist dem Versicherungsnehmer schriftlich mitzuteilen und 
gilt als genehmigt, sofern der Versicherungsnehmer nicht bis zum Ablauf 
des Monates, der dem Zugang der Mitteilung folgt, schriftlich wider-
spricht. In der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer 
auf das Widerspruchsrecht, die Widerspruchsfrist und die Rechtsfolgen 
eines unterlassenen Widerspruchs besonders hinzuweisen. 
Die Änderung der Bedingungen wird mit dem in der Mitteilung genann-
ten Zeitpunkt wirksam, frühestens jedoch mit dem Ablauf der Wider-
spruchsfrist.

Gemeinsame Bestimmungen
Artikel 1 Was ist Gegenstand der Versicherung?
Artikel 2 Was gilt als Versicherungsfall und wann gilt er als eingetre-

ten?
Artikel 3 Für welchen Zeitraum gilt die Versicherung? (Zeitlicher Gel-

tungsbereich)
Artikel 4 Wo gilt die Versicherung? (Örtlicher Geltungsbereich)
Artikel 5 Wer ist versichert und unter welchen Voraussetzungen kön-

nen mitversicherte Personen Deckungsansprüche geltend 
machen?

Artikel 6 Welche Leistungen erbringt der Versicherer?
Artikel 7 Was ist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen?
Artikel 8 Welche Pflichten hat der Versicherungsnehmer zur Sicherung 

seines Deckungsanspruches zu beachten? (Obliegenheiten)
Artikel 9 Wann und wie hat der Versicherer zum Deckungsanspruch 

des Versicherungsnehmers Stellung zu nehmen? Was hat bei 
Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Versicherer und 
dem Versicherungsnehmer über die Art der Vorgangsweise 
oder die Erfolgsaussichten zu geschehen? (Schiedsgutachter-
verfahren)

Artikel 10 Wer wählt den Rechtsvertreter aus, durch wen und wann 
wird dieser beauftragt und was hat bei Vorliegen einer 
Interessenkollision zu geschehen?

Artikel 11 Wann können Versicherungsansprüche abgetreten oder 
verpfändet werden und wann gehen Ansprüche auf den Ver-
sicherer über?

Artikel 12 Was gilt als Versicherungsperiode, wann ist die Prämie zu 
bezahlen und wann beginnt der Versicherungsschutz?

Artikel 13 Was gilt bei Vergrößerung oder Verminderung des versicher-
ten Risikos?

Artikel 14 Wann verändern sich Prämie und Versicherungssumme? 
(Wertanpassung)

Artikel 15 Unter welchen Voraussetzungen verlängert sich der 
Versicherungsvertrag oder endet er vorzeitig?

Artikel 16 Schriftform und Wohnungswechsel

Besondere Bestimmungen
Artikel 17 Schadenersatz-, Straf- und Führerschein-Rechtsschutz für 

Fahrzeuge (Fahrzeug-Rechtsschutz) je nach Vereinbarung mit 
oder ohne Fahrzeug-Vertrags-Rechtsschutz

Artikel 18 Schadenersatz-, Straf- und Führerschein-Rechtsschutz für 
Fahrzeuglenker (Lenker-Rechtsschutz)

Artikel 19 Schadenersatz- und Straf-Rechtsschutz für den Privat-, Berufs-
und Betriebsbereich

Artikel 20 Arbeitsgerichts-Rechtsschutz
Artikel 21 Sozialversicherungs-Rechtsschutz
Artikel 22 Beratungs-Rechtsschutz
Artikel 23 Allgemeiner Vertrags-Rechtsschutz
Artikel 24 Rechtsschutz für Grundstückseigentum und Miete
Artikel 25 Rechtsschutz aus Erb- und Familienrecht
Artikel 26 Daten-Rechtsschutz 
Artikel 27 Auslandsreise-Rechtsschutz
Artikel 28 Steuer-Gerichtsrechtsschutz 
Artikel 29 Ausfallversicherung für gerichtlich bestimme Ansprüche aus 

Körperschäden

Gemeinsame Bestimmungen

Artikel 1
Was ist Gegenstand der Versicherung?
Der Versicherer sorgt für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen 
des Versicherungsnehmers und trägt die dem Versicherungsnehmer dabei 
entstehenden Kosten.
Dieser Versicherungsschutz wird nach den Gemeinsamen und Besonderen
Bestimmungen geboten und bezieht sich auf die jeweils vereinbarten 
Risken.

Artikel 2
Was gilt als Versicherungsfall und wann gilt er als eingetreten?
1. Für die Geltendmachung eines Personen-, Sach- oder Vermögensscha-

dens, der auf einen versicherten Personen- oder Sachschaden zurück-
zuführen ist (Artikel 17 Pkt. 2.1, Artikel 18 Pkt. 2.1, Artikel 19 Pkt. 2.1 
und Artikel 24 Pkt. 2), gilt als Versicherungsfall das dem Anspruch 
zugrundeliegende Schadenereignis. Als Zeitpunkt des Versicherungs-
falles gilt der Eintritt dieses Schadenereignisses. 
Bei Schäden infolge einer Umweltstörung, die auf einen vom ord-
nungsgemäßen, störungsfreien Betriebsgeschehen abweichenden, 
einzelnen, plötzlich eingetretenen Vorfall zurückzuführen sind, gilt die-
ser Vorfall (= Störfall) als Versicherungsfall. Als Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalles gilt der Eintritt dieses Störfalles. Umweltstörung ist die Be-
einträchtigung der Beschaffenheit von Luft, Erdreich oder Gewässern.

2. Im Beratungs-Rechtsschutz (Artikel 22 Pkt. 3) und in bestimmten 
Fällen des Rechtsschutzes für Grundstückseigentum und Miete (Artikel 
24 Pkt. 4), des Rechtsschutzes aus Erb- und Familienrecht (Artikel 25 
Pkt. 4), des Daten-Rechtsschutzes (Artikel 26, Pkt. 3), sowie des Steuer-
Gerichts-Rechtsschutzes (Artikel 28, Pkt. 3) gelten die dort beschriebe-
nen Sonderregelungen.

3. In den übrigen Fällen – insbesondere auch für die Geltendmachung 
eines reinen Vermögensschadens (Artikel 17 Pkt. 2.1, Artikel 18 Pkt. 
2.1, Artikel 19 Pkt. 2.1), sowie für die Wahrnehmung rechtlicher Inte-
ressen wegen reiner Vermögensschäden (Art.23.2.1 und Art.24.2.1.1)
- gilt als Versicherungsfall der tatsächliche oder behauptete Verstoß 
des Versicherungsnehmers, Gegners oder eines Dritten gegen Rechts-
pflichten oder Rechtsvorschriften; der Versicherungsfall gilt in dem 
Zeitpunkt als eingetreten, in dem eine der genannten Personen be-
gonnen hat oder begonnen haben soll, gegen Rechtspflichten oder 
Rechtsvorschriften zu verstoßen. Bei mehreren Verstößen ist der erste, 
adäquat ursächliche Verstoß maßgeblich, wobei Verstöße, die länger 
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als ein Jahr vor Versicherungsbeginn zurückliegen, für die Feststellung 
des Versicherungsfalles außer Betracht bleiben. Im Führerschein-
Rechtsschutz (Artikel 17 Pkt. 2.3 und Artikel 18 Pkt. 2.3) ist bei mehre-
ren Verstößen derjenige maßgeblich, der die Abnahme oder Entzie-
hung unmittelbar auslöst.

Artikel 3
Für welchen Zeitraum gilt die Versicherung?
(Zeitlicher Geltungsbereich)
1. Die Versicherung erstreckt sich grundsätzlich auf Versicherungsfälle, 

die während der Laufzeit des Versicherungsvertrages eintreten.
2. Löst eine Willenserklärung oder Rechtshandlung des Versicherungs-

nehmers, des Gegners oder eines Dritten, die vor Versicherungsbeginn 
vorgenommen wurde, den Versicherungsfall gemäß Artikel 2 Pkt. 3 
aus, besteht kein Versicherungsschutz. Willenserklärungen oder 
Rechtshandlungen, die länger als ein Jahr vor Versicherungsbeginn 
vorgenommen wurden, bleiben dabei außer Betracht.

3. Wird der Deckungsanspruch vom Versicherungsnehmer später als zwei 
Jahre nach Beendigung des Versicherungsvertrages für das betreffende 
Risiko geltend gemacht, besteht, unabhängig davon, wann der Versi-
cherungsnehmer Kenntnis vom Eintritt eines Versicherungsfalles er-
langt, kein Versicherungsschutz.

4. Darüber hinaus wird der Versicherungsschutz zeitlich begrenzt durch 
die Bestimmungen über Prämienzahlung und Beginn des 
Versicherungsschutzes (Artikel 12) und die in den Besonderen Be-
stimmungen geregelten Wartefristen (Artikel 20, 21, 23, 24, 25, 26 
und 28).

Artikel 4
Wo gilt die Versicherung? (Örtlicher Geltungsbereich)
1. Im Fahrzeug- und Fahrzeug-Vertrags-Rechtsschutz (Artikel 17), Lenker-

Rechtsschutz (Artikel 18) sowie im Schadenersatz- und Straf-
Rechtsschutz (Artikel 19) besteht Versicherungsschutz für Versiche-
rungsfälle, die in Europa (im geographischen Sinn) samt Island, den 
außereuropäischen Mittelmeeranrainerstaaten, auf den Kanarischen 
Inseln, Madeira und den Azoren – auch auf Flug- und Schiffsreisen 
innerhalb der äußeren Grenzen dieses Geltungsbereiches – eintreten, 
wenn auch die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in diesem Gel-
tungsbereich erfolgt.

2. Für den Allgemeinen Vertrags-Rechtsschutz für den betrieblichen 
Bereich (Artikel 23 Pkt. 1.2) – ausgenommen im Rahmen des Land-
wirtschafts-Rechtsschutzes – besteht Versicherungsschutz, wenn der 
Versicherungsfall im Geltungsbereich gemäß Pkt. 1 eintritt, die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen jedoch in Österreich erfolgt und dafür 
die Zuständigkeit eines staatlichen österreichischen Gerichtes gegeben 
ist. Wenn und soweit für die Erwirkung eines Exekutionstitels vor ei-
nem österreichischen Gericht Kostendeckung aus dem gegenständli-
chen Rechtsschutzversicherungsvertrag gewährt wurde, besteht Versi-
cherungsschutz für dessen Vollstreckung auch in der Europäischen 
Union, Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und Island (Zuständigkeit 
eines staatlichen Gerichtes eines dieser Staaten). 

3. In den übrigen Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsfall im Geltungsbereich gemäß Pkt. 1 eintritt, die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen jedoch in der Europäischen Union, Schweiz, 
Liechtenstein, Norwegen und Island erfolgt und dafür die Zuständig-
keit eines staatlichen Gerichtes oder einer Verwaltungsbehörde eines 
dieser Staaten gegeben ist.

4. Für den Auslandsreise-Rechtsschutz gelten die in Art. 27 angeführten 
Bestimmungen (weltweite Deckung)

Artikel 5
Wer ist versichert und unter welchen Voraussetzungen können mit-
versicherte Personen Deckungsansprüche geltend machen?
1. Versichert sind der Versicherungsnehmer und die in den Besonderen  

Bestimmungen jeweils genannten mitversicherten Personen.
Ist in den Besonderen Bestimmungen die Mitversicherung von Ange-
hörigen vorgesehen, umfasst der Versicherungsschutz neben dem Ver-
sicherungsnehmer
1.1 den im gemeinsamen Haushalt mit dem Versicherungsnehmer 

lebenden Ehegatten oder Lebensgefährten (verschieden- oder 
gleichgeschlechtlich) 

1.2 deren Kinder bis zur Vollendung des 19. Lebensjahres (auch En-
kel-, Adoptiv-, Pflege- und Stiefkinder; Enkelkinder jedoch nur, 
wenn sie in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungs-

nehmer leben);  diese Kinder bleiben darüber hinaus höchstens 
bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres mitversichert, sofern 
und solange sie ledig sind, sich in Ausbildung befinden oder den 
Präsenzdienst (bzw. Wehrersatzdienst) ableisten und nicht er-
werbstätig sind (eine geringfügige Beschäftigung im Sinne des 
§ 5 Abs. 2 ASVG, eine Ferialpraxis, der Entgeltbezug im Rahmen 
einer Lehrausbildung sowie der Ausbildung für Gesundheitsberu-
fe beeinträchtigt den Versicherungsschutz nicht).

1.3 Personen, die unter der Sachwalterschaft des Versicherungsneh-
mers oder seines in häuslicher Gemeinschaft mit ihm lebenden 
Ehegatten oder Lebensgefährten stehen, sofern es sich dabei um 
Verwandte des Versicherungsnehmers bzw. seines Ehegat-
ten/Lebensgefährten handelt und die Sachwalterschaft nicht be-
rufsmäßig ausgeübt wird.

Die für den Versicherungsnehmer getroffenen Bestimmungen gelten 
sinngemäß auch für die mitversicherten Personen; das trifft insbeson-
dere auch für die Erfüllung der Obliegenheiten zu (Artikel 8).

2. Mitversicherte Personen können Deckungsansprüche gegenüber dem 
Versicherer nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers geltend 
machen. Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, seine Zustimmung 
zu widerrufen, wenn mitversicherte Personen Versicherungsschutz für 
die Anfechtung einer Entscheidung oder die Einleitung eines anderen 
Verfahrens verlangen. Der Versicherungsschutz entfällt ab dem Zeit-
punkt, zu dem die entsprechende Erklärung des Versicherungsneh-
mers  beim Versicherer  einlangt.

3. Der Anspruch des Versicherungsnehmers auf Versicherungsschutz geht 
auf die Erben des Versicherungsnehmers über, wenn der Versiche-
rungsfall vor dessen Ableben eingetreten ist.

4. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Personen, für deren 
Unterhalt der Versicherungsnehmer nach dem Gesetz zu sorgen hatte, 
wenn sie aufgrund des Ablebens des Versicherungsnehmers eigene 
Schadenersatzansprüche geltend machen.

Artikel 6
Welche Leistungen erbringt der Versicherer?
1. Verlangt der Versicherungsnehmer Versicherungsschutz übernimmt 

der Versicherer im Falle seiner Leistungspflicht, die ab dem Zeitpunkt 
der Bestätigung des Versicherungsschutzes entstehenden Kosten ge-
mäß Pkt. 6, soweit sie für die Wahrnehmung der rechtlichen Interes-
sen des Versicherungsnehmers notwendig sind.

2. Ergreift der Versicherungsnehmer Maßnahmen zur Wahrnehmung 
seiner rechtlichen Interessen, bevor der Versicherer den Umfang des 
Versicherungsschutzes bestätigt und entstehen durch solche Maß-
nahmen Kosten, so trägt der Versicherer nur jene Kosten, die er bei ei-
ner Bestätigung des Versicherungsschutzes vor Einleitung dieser Maß-
nahmen zu tragen hätte. Kosten, die innerhalb von vier Wochen vor 
Bestätigung des Versicherungsschutzes durch Maßnahmen des Geg-
ners, eines Gerichtes oder einer Verwaltungsbehörde oder durch un-
aufschiebbare Maßnahmen im Interesse des Versicherungsnehmers 
ausgelöst worden sind, sind im Rahmen der vertraglichen Risikoum-
schreibung vom Versicherungsschutz jedenfalls umfasst. 

3. Notwendig sind die Kosten, wenn die Rechtsverfolgung oder Rechts-
verteidigung zweckentsprechend und nicht mutwillig ist und hin-
reichende Aussicht auf deren Erfolg besteht. Die Prüfung der Er-
folgsaussicht gemäß Artikel 9 unterbleibt im Straf-, Führerschein- und 
Beratungs-Rechtsschutz.

4. Der Versicherungsschutz erstreckt sich, soweit die Besonderen Be-
stimmungen nichts anderes vorsehen (Artikel 20, 21, 24 und 25), auf 
die außergerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen durch den 
Versicherer oder durch den von ihm beauftragten Rechtsanwalt und 
auf die Vertretung vor staatlichen Gerichten und Verwaltungsbehör-
den in allen Instanzen.

5. Ausschließlich sofern und soweit dies in den Besonderen Bestimmun-
gen vorgesehen ist, erstreckt sich der Versicherungsschutz darüber 
hinaus auch auf 
- Verfahren vor dem Verfassungs- und Verwaltungs-Gerichtshof (Arti-

kel 17, 18, 20 und 21),
- das Verfahren vor internationalen und supranationalen Gerichtshö-

fen (Artikel 20) und
- die Kosten außergerichtlicher Konfliktlösung durch Mediation (Arti-

kel 20, 24 und 25).
6. Der Versicherer zahlt

6.1 die angemessenen Kosten des für den Versicherungsnehmer tä-
tigen Rechtsanwaltes bis zur Höhe des Rechtsanwaltstarifgesetzes 
oder, sofern dort die Entlohnung für anwaltliche Leistungen 
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nicht geregelt ist, bis zur Höhe der Autonomen Honorarrichtli-
nien;
In gerichtlichen und verwaltungsbehördlichen Verfahren werden 
Nebenleistungen des Rechtsanwaltes maximal in Höhe des nach 
dem jeweiligen Tarif zulässigen Einheitssatzes gezahlt.
Wird anstelle des Rechtsanwaltes eine andere zur berufsmäßigen 
Parteienvertretung befugte Person tätig, werden deren Kosten 
nach den für sie geltenden Richtlinien, maximal jedoch bis zur 
Höhe des Rechtsanwaltstarifgesetzes übernommen.
Im Ausland werden die angemessenen Kosten einer zur berufs-
mäßigen Parteienvertretung befugten Person nach den dort gel-
tenden Richtlinien übernommen.

6.2 die dem Versicherungsnehmer zur Zahlung auferlegten Vor-
schüsse und Gebühren für die von einem Gericht oder einer 
Verwaltungsbehörde beigezogenen Sachverständigen, Dolmet-
scher und Zeugen sowie Vorschüsse und Gebühren für das ge-
richtliche oder verwaltungsbehördliche Verfahren;
Nicht ersetzt werden Kosten für Urteilsveröffentlichungen und 
strafrechtliche Vollzugsmaßnahmen.
Darüber hinaus übernimmt der Versicherer im Schadenersatz-
Rechtsschutz gemäß Artikel 19 Pkt. 2.1 und im Allgemeinen Ver-
trags-Rechtsschutz (Artikel 23) Kosten von Sachverständigen, die 
als Gutachter in vertraglich vereinbarten Schiedsgutachterverfah-
ren oder von außergerichtlichen Schieds- und Schlichtungsstel-
len beigezogen werden, bis maximal 1 Prozent der Versiche-
rungssumme, sofern nicht ein Dritter zum Ersatz dieser Kosten 
verpflichtet ist. 
Bei der Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Versicherungs-
verträgen (Art. 17, Pkt. 2.4; Art. 23) übernimmt der Versicherer 
die Kosten eines außergerichtlichen Gutachtens bis maximal 
1 Prozent der Versicherungssumme.

6.3 im Zivilprozess auch die Kosten der Gegenseite, soweit der Versi-
cherungsnehmer zu deren Zahlung verpflichtet ist;
Unter den gleichen Voraussetzungen trägt der Versicherer im 
Strafverfahren auch die Kosten des Schriftsatzes der Subsidia-
ranklage.

6.4 die Kosten der Hin- und Rückfahrt des Versicherungsnehmers zu 
und von einem ausländischen Gericht, wenn sein Erscheinen als 
Beschuldigter oder Partei von diesem angeordnet wurde oder 
zur Vermeidung von Rechtsnachteilen erforderlich ist;
Eine Kostenerstattung erfolgt bis zur Höhe der Eisenbahnkosten 
zweiter Klasse einschließlich Zuschlägen. Steht dieses Transport-
mittel nicht zur Verfügung, ersetzt der Versicherer die Kosten ei-
nes vergleichbaren öffentlichen Verkehrsmittels (Autobus, Fähre) 
bis zum nächstgelegenen Bahnanschluss. Ist der Ort der Einver-
nahme mehr als 1.500 km vom Wohnsitz des Versicherungs-
nehmers entfernt, erfolgt eine Kostenerstattung für einen Linien-
flug der Economy-Klasse.

6.5 darlehensweise jene Beträge, die vom Versicherungsnehmer im 
Ausland aufgewendet werden müssten, um einstweilen von 
Strafverfolgungsmaßnahmen verschont zu bleiben (Strafkauti-
on). Dieses Darlehen ist vom Versicherungsnehmer innerhalb 
von sechs Monaten ab Zahlung durch den Versicherer zurückzu-
zahlen – bei fristgerechter Rückzahlung unverzinst.  

6.6 Kosten gemäß Pkt. 6.1, Pkt. 6.2, Pkt. 6.4 und Pkt. 6.8 exklusive 
Umsatzsteuer, wenn der Versicherungsnehmer vorsteuerabzugs-
berechtigt ist;

6.7 Kosten gemäß Pkt. 6.1, Pkt. 6.2 und Pkt. 6.4 unbeschadet ande-
rer gesetzlicher Bestimmungen, wenn und solange Teilzahlungen 
durch die Gegenseite Kapital und Zinsen nicht übersteigen (aus-
genommen Inkassofälle gemäß Artikel 23 Pkt. 2.3.3).

6.8 Die dem Versicherungsnehmer auferlegten Kosten des Mediators 
bis maximal 1 Prozent der Versicherungssumme, in Fällen einer 
Co-Mediation bis maximal 2 Prozent der Versicherungssumme.

6.9.  Der Versicherer hat die Leistungen nach Pkt. 6 zum Zeitpunkt ih-
rer Fälligkeit zu erbringen.
Die Leistung gemäß Pkt. 6.1 ist fällig, sobald der Rechtsvertreter 
die Angelegenheit endgültig außergerichtlich erledigt hat oder 
das Verfahren rechtskräftig beendet ist und dem Versicherungs-
nehmer eine Honorarnote schriftlich gelegt wurde.
Der Versicherungsnehmer kann eine Zwischenabrechnung frü-
hestens dann verlangen, wenn bei Verfahren über mehrere In-
stanzen eine Instanz beendet ist und dem Versicherungsnehmer 
eine Honorarnote schriftlich gelegt wurde.
Die Leistung gemäß Pkt. 6.2 bis 6.5 ist fällig, sobald der Versi-

cherungsnehmer zu deren Zahlung verpflichtet ist oder diese 
Verpflichtung bereits erfüllt hat.

7. Die Leistungspflicht des Versicherers ist begrenzt wie folgt:
7.1 Die Höchstgrenze der vom Versicherer in einem Versicherungsfall 

für den Versicherungsnehmer und die mitversicherten Personen 
zu erbringenden Leistungen bildet die im Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalles laut Vertrag gültige Versicherungssumme.

7.2 Bei mehreren Versicherungsfällen, die einen ursächlich und zeit-
lich zusammenhängenden, einheitlichen Vorgang darstellen, 
steht die Versicherungssumme nur einmal zur Verfügung. Ihre 
Höhe bestimmt sich nach dem Zeitpunkt des ersten Versiche-
rungsfalles. 

7.3 Genießen mehrere Versicherungsnehmer zur Wahrnehmung ih-
rer rechtlichen Interessen Versicherungsschutz aus einem oder 
mehreren Versicherungsverträgen und sind ihre Interessen auf-
grund der gleichen oder einer gleichartigen Ursache gegen 
den/dieselben Gegner gerichtet, ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung vorerst auf die außergerichtliche Wahrnehmung 
der rechtlichen Interessen der Versicherungsnehmer und die 
Führung notwendiger Musterprozesse durch von ihm ausge-
wählte Rechtsvertreter zu beschränken.
Wenn oder sobald die Versicherungsnehmer durch diese Maß-
nahmen nicht ausreichend gegen einen Verlust ihrer Ansprüche, 
insbesondere durch drohende Verjährung, geschützt sind, über-
nimmt der Versicherer darüber hinaus die Kosten für Gemein-
schaftsklagen oder sonstige gemeinschaftliche Formen außerge-
richtlicher und gerichtlicher Interessenwahrnehmungen durch 
von ihm ausgewählte Rechtsvertreter.
Sofern der Versicherungsschutz die Vertretung in allgemeinen 
Verwaltungsverfahren bzw. vor dem Verfassungs- oder Verwal-
tungsgerichtshof umfasst, können diese Bestimmungen sinnge-
mäß angewandt werden.

7.4 Bei einem Vergleich trägt der Versicherer die Kosten nur in dem 
Umfang, der dem Verhältnis des Obsiegens zum Unterliegen 
entspricht. Dies gilt nicht in Mediationsverfahren.

7.5 Nach Vorliegen eines Exekutionstitels (z.B. Urteil) trägt der Versi-
cherer Kosten der Rechtsverwirklichung für höchstens fünf Exe-
kutionsversuche einschließlich der Anmeldung der Forderung in 
einem Insolvenzverfahren, insgesamt begrenzt mit 5 Prozent der 
Versicherungssumme.
Bei einem Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gegners 
vor dem Vorliegen eines rechtskräftigen Titels übernimmt der 
Versicherer neben den Kosten der Anmeldung der Forderung 
ausschließlich die Kosten des durch eine Bestreitung notwendi-
gen Zivilverfahrens.

7.6 Verlangt der Versicherungsnehmer Versicherungsschutz für die 
Geltendmachung oder die Abwehr von Ansprüchen, für die teils 
Versicherungsschutz besteht, teils nicht, trägt der Versicherer die 
Kosten anteilig im Verhältnis der Streitwerte (Bemessungsgrund-
lagen) zueinander.
Werden bei der Wahrnehmung der rechtlichen Interessen vom 
Gegner Forderungen aufrechnungsweise geltend gemacht, für 
deren Abwehr kein Versicherungsschutz besteht, trägt der Versi-
cherer nur die Kosten die der Versicherungsnehmer zu tragen 
hätte, wenn nur seine Aktivforderung Gegenstand der Interes-
senswahrnehmung gewesen wäre.
Bei einem Vergleich gilt Pkt. 7.4 bezogen auf die unter Versiche-
rungsschutz stehenden Ansprüche.
Sind mehrere Delikte Gegenstand eines Strafverfahrens, für die 
teils Versicherungsschutz besteht, teils nicht, trägt der Versiche-
rer die Kosten anteilig im Verhältnis der Bemessungsgrundlagen 
für die Honorierung anwaltlicher Leistungen zueinander.

7.7 Erfolgt die Wahrnehmung rechtlicher Interessen durch versicher-
te und nicht versicherte Personen in einem Verfahren oder in 
verbundenen Verfahren, so trägt der Versicherer die Kosten an-
teilig.

8. Ist vertraglich ein Selbstbehalt vereinbart, so trägt der Versicherer nur 
die den Selbstbehalt übersteigenden Kosten.

Artikel 7
Was ist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen? 
1. Sofern nichts anderes vereinbart ist, besteht kein Versicherungsschutz 

für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
1.1 in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit Kriegs-

ereignissen, inneren Unruhen, Gewalttätigkeiten anlässlich einer 
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öffentlichen Ansammlung oder Kundgebung;
1.2 in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit Ereig-

nissen, die in außergewöhnlichem Umfang Personen- oder Sach-
schäden bewirken (Katastrophen im Sinne der Katastrophenhil-
fegesetze) sowie mit Ereignissen, die auf allmähliche Einwirkung 
zurückzuführen sind; letzteres gilt nicht für Personenschäden, die 
auf allmähliche Einwirkung zurückzuführen sind;

1.3 in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit nuklea-
ren Ereignissen oder Ereignissen, die genetische Schäden zur 
Folge haben, soweit diese nicht auf eine medizinische Behand-
lung zurückzuführen sind;

1.4 in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit hoheits-
rechtlichen Anordnungen, die aufgrund einer Ausnahmesituation 
an eine Personenmehrheit gerichtet sind;

1.5 aus dem Bereich des Immaterialgüterrechtes und im Zusam-
menhang mit Verträgen, die Immaterialgüterrechte zum Gegens-
tand haben;

1.6 aus dem Bereich des Kartell- oder sonstigen Wettbewerbsrechtes;
1.7 aus dem Bereich des Gesellschafts-, Genossenschafts- und Ver-

einsrechtes, des Rechtes der Stillen Gesellschaften sowie des 
Rechtes der Kirchen und Religionsgemeinschaften;

1.8 aus Anstellungsverträgen gesetzlicher Vertreter juristischer Perso-
nen sowie aus dem Bereich des Handelsvertreterrechtes;

1.9 aus dem Bereich des Steuer-, Zoll- und sonstigen Abgaben rech-
tes;

1.10 aus dem Bereich des Disziplinarrechtes;
1.11 im Zusammenhang mit

- der Errichtung bzw. baubehördlich genehmigungspflichtigen 
Veränderung von Gebäuden, Gebäudeteilen oder Grundstü-
cken, die sich im Eigentum oder Besitz des Versicherungsneh-
mers befinden oder von ihm erworben werden;

- der Planung derartiger Maßnahmen und
- der Finanzierung des Bauvorhabens einschließlich des Grund-

stückerwerbes.
Dieser Ausschluss gilt nicht für die Geltendmachung von Perso-
nenschäden sowie im Straf-Rechtsschutz;

1.12 im Zusammenhang mit 
- Unternehmenspachtverträgen;
- Spiel- oder Wettverträgen, Gewinnzusagen oder diesen ver-

gleichbaren Mitteilungen und Termin- oder vergleichbaren 
Spekulationsgeschäften sowie damit im Zusammenhang ste-
henden Auseinandersetzungen mit Kreditgebern, Vermittlern, 
Beauftragten oder sonstigen Anspruchsgegnern;

- Timesharing und Teilnutzungsverträgen;
- Vorkaufsrechten, Wiederkaufsrechten und Vorverträgen zu 

Verträgen über unbewegliche Sachen.
1.13 aus Rechtsschutz-Versicherungsverträgen mit dem eigenen 

Rechtsschutzversicherer.
2. Vom Versicherungsschutz sind ferner ausgeschlossen

2.1 die Wahrnehmung rechtlicher Interessen mehrer Versicherungs-
nehmer desselben Rechtsschutzversicherungsvertrages unterein-
ander, mitversicherter Personen untereinander und mitversicher-
ter Personen gegen den Versicherungsnehmer; 

2.2 die Wahrnehmung rechtlicher Interessen zwischen Partnern 
nichtehelicher Lebensgemeinschaften (verschieden- oder gleich-
geschlechtlich), auch dann, wenn die häusliche Gemeinschaft 
aufgehoben ist, sofern die Interessenswahrnehmung in ursächli-
chem Zusammenhang mit der Lebensgemeinschaft bzw. deren 
Auflösung steht;

2.3 Auseinandersetzungen aus Verträgen, mit denen durch Wechsel-
begebung, Vergleich, Anerkenntnis oder ähnliche Vereinbarun-
gen eine neue Rechtsgrundlage geschaffen wurde, es sei denn, 
ohne die neue Rechtsgrundlage wäre Versicherungsschutz gege-
ben;

2.4 die Geltendmachung von Forderungen, die an den Versiche-
rungsnehmer abgetreten wurden, und die Abwehr von Haftun-
gen aus Verbindlichkeiten anderer Personen, die der Versiche-
rungsnehmer übernommen hat, wenn die Abtretung oder Haf-
tungsübernahme erfolgte, nachdem der Versicherungsfall einge-
treten ist, oder nachdem vom Versicherungsnehmer, Gegner 
oder einem Dritten eine den Versicherungsfall auslösende Rechts-
handlung oder Willenserklärung vorgenommen wurde;

2.5 die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit 
einem über das Vermögen des Versicherungsnehmers beantrag-
ten Insolvenzverfahrens;

2.6 Versicherungsfälle, die der Versicherungsnehmer vorsätzlich und 
rechtswidrig herbeigeführt hat sowie solche, die im Zusammen-
hang mit der Begehung eines Verbrechens durch den Versiche-
rungsnehmer eintreten.

3. Neben diesen allgemeinen Ausschlüssen sind in den Besonderen Be-
stimmungen spezielle Ausschlussregelungen enthalten (Artikel 17, 18, 
19, 20, 23, 24, 25 und 28).

Artikel 8
Welche Pflichten hat der Versicherungsnehmer zur Sicherung seines 
Deckungsanspruches zu beachten? (Obliegenheiten)
1. Verlangt der Versicherungsnehmer Versicherungsschutz, ist er ver-

pflichtet,
1.1 den Versicherer unverzüglich, vollständig und wahrheitsgemäß 

über die jeweilige Sachlage aufzuklären und ihm alle erforderli-
chen Unterlagen auf Verlangen vorzulegen;

1.2 dem Versicherer die Beauftragung des Rechtsvertreters (Artikel 
10) zu überlassen, dem Rechtsvertreter Vollmacht zu erteilen, ihn 
vollständig und wahrheitsgemäß über die jeweilige Sachlage zu 
unterrichten und ihm auf Verlangen alle erforderlichen Unterla-
gen zur Verfügung zu stellen;

1.3 Kostenvorschreibungen, die ihm zugehen, vor ihrer Begleichung 
unverzüglich dem Versicherer zur Prüfung zu übermitteln;

1.4 alles zu vermeiden, was die Kosten unnötig erhöht oder die Kos-
tenerstattung durch Dritte ganz oder teilweise verhindert; sowie 
alles zu unternehmen, was einen gänzlichen oder teilweisen Kos-
tenersatz durch Dritte ermöglicht;

1.5 bei der Geltendmachung oder Abwehr von zivilrechtlichen An-
sprüchen außerdem
1.5.1 dem Versicherer vorerst die Möglichkeit einzuräumen, 

Ansprüche selbst innerhalb angemessener Frist außerge-
richtlich durchzusetzen oder abzuwehren;

1.5.2 vor der gerichtlichen Geltendmachung oder Abwehr von 
Ansprüchen und vor der Anfechtung einer gerichtlichen 
Entscheidung die Stellungnahme des Versicherers, insbe-
sondere zur Aussicht auf Erfolg, einzuholen; der Abschluss 
von Vergleichen ist mit dem Versicherer abzustimmen;

1.5.3 soweit seine Interessen nicht unbillig, insbesondere durch 
drohende Verjährung beeinträchtigt werden, vor der ge-
richtlichen Geltendmachung von Ansprüchen die Rechts-
kraft eines Strafverfahrens oder eines anderen Verfahrens 
abzuwarten, das tatsächliche oder rechtliche Bedeutung 
für den beabsichtigten Rechtsstreit haben kann, oder vor-
erst nur einen Teil der Ansprüche geltend zu machen und 
die Geltendmachung der verbleibenden Ansprüche bis 
zur rechtskräftigen Entscheidung über den Teilanspruch 
zurückzustellen.

2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der vorstehend genannten 
Obliegenheiten, ist der Versicherer gemäß § 6 Versicherungsvertrags-
gesetz (VersVG) von der Verpflichtung zur Leistung frei.

3. Neben diesen allgemeinen Obliegenheiten sind in den Artikeln 13, 17, 
18, 19 und 29 spezielle Obliegenheiten geregelt.

Artikel 9
Wann und wie hat der Versicherer zum Deckungsanspruch des  Versi-
cherungsnehmers Stellung zu nehmen?
Was hat bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Versicherer 
und dem Versicherungsnehmer über die Art der Vorgangsweise oder 
die Erfolgsaussichten zu geschehen? (Schiedsgutachterverfahren)
1. Der Versicherer hat binnen zwei Wochen nach Geltendmachung des 

Deckungsanspruches durch den Versicherungsnehmer und Erhalt der 
zur Prüfung dieses Anspruches notwendigen Unterlagen und Informa-
tionen dem Versicherungsnehmer gegenüber schriftlich den Versiche-
rungsschutz grundsätzlich zu bestätigen oder begründet abzulehnen.
Der Versicherer ist innerhalb der im Absatz 1 genannten Frist berech-
tigt, diese durch einseitige Erklärung um weitere zwei Wochen zu ver-
längern.

2. Davon unabhängig hat der Versicherer das Recht, jederzeit Erhebun-
gen über den mutmaßlichen Erfolg der Rechtsverfolgung oder Rechts-
verteidigung anzustellen. Kommt er nach Prüfung des Sachverhaltes 
unter Berücksichtigung der Rechts- und Beweislage zum Ergebnis,
2.1 dass hinreichende Aussicht besteht, in einem Verfahren im ange-

strebten Umfang zu obsiegen, hat er sich zur Übernahme aller 
Kosten nach Maßgabe des Artikel 6 (Versicherungsleistungen) 
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bereit zu erklären;
2.2 dass diese Aussicht auf Erfolg nicht hinreichend, d. h. ein Unter-

liegen in einem Verfahren wahrscheinlicher ist als ein Obsiegen, 
ist er berechtigt, die Übernahme der an die Gegenseite zu zah-
lenden Kosten abzulehnen;

2.3 dass erfahrungsgemäß keine Aussicht auf Erfolg besteht, hat er 
das Recht, die Kostenübernahme zur Gänze abzulehnen.

3. Für den Fall von Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Versiche-
rer und dem Versicherungsnehmer über die Erfolgsaussichten der 
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung oder das Vorgehen zur Bei-
legung des Streitfalles, für den Deckung begehrt wird, kann der Versi-
cherungsnehmer seinen Anspruch auf Versicherungsschutz durch Be-
antragung eines Schiedsgutachterverfahrens oder ohne Durchführung 
eines Schiedsgutachterverfahrens gemäß § 12 VersVG gerichtlich gel-
tend machen.

4. Die gänzliche oder teilweise Ablehnung der Kostenübernahme wegen 
nicht hinreichender oder fehlender Aussicht auf Erfolg oder sonstiger 
Meinungsverschiedenheiten im Sinne des Pkt. 3. ist dem Versiche-
rungsnehmer unter Bekanntgabe der Gründe und unter Hinweis auf 
die Möglichkeit eines Schiedsgutachterverfahrens gemäß Pkt. 5 schrift-
lich mitzuteilen. Die bis zu diesem Zeitpunkt aufgelaufenen Kosten 
sind vom Versicherer zu tragen, sofern die sonstigen Voraussetzungen 
des Versicherungsschutzes vorliegen.
Unterlässt der Versicherer den Hinweis gemäß Abs. 1, gilt der Versi-
cherungsschutz für die begehrte Maßnahme als anerkannt.

5. Verlangt der Versicherungsnehmer die Durchführung eines Schieds-
gutachterverfahrens, so muss er innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt 
der (Teil-) Ablehnung des Versicherers unter gleichzeitiger Benennung 
eines Rechtsanwaltes die Einleitung des Schiedsgutachterverfahrens 
schriftlich beantragen.
Der Versicherer hat nach Einlangen des Antrages innerhalb von 14 Ta-
gen seinerseits einen Rechtsanwalt schriftlich namhaft zu machen und 
diesen mit der Einleitung des Schiedsgutachterverfahrens zu beauftra-
gen.
Kommen die beiden Rechtsanwälte zu einer einheitlichen Meinung, so 
sind Versicherer und Versicherungsnehmer an diese Entscheidung ge-
bunden.
Weicht diese Entscheidung jedoch von der wirklichen Sachlage erheb-
lich ab, können Versicherungsnehmer oder Versicherer gemäß § 64 (2) 
VersVG diese Entscheidung gerichtlich anfechten. Treffen die beauf-
tragten Rechtsanwälte innerhalb von vier Wochen keine oder keine 
übereinstimmende Entscheidung, kann der Versicherungsnehmer sei-
nen Anspruch auf Versicherungsschutz gerichtlich geltend machen.

6. Die Kosten des Schiedsgutachterverfahrens sind im Verhältnis des 
Obsiegens zum Unterliegen in diesem Verfahren vom Versicherer bzw. 
Versicherungsnehmer zu tragen, wobei die Kostentragungspflicht des 
Versicherungsnehmers mit der Höhe seiner eigenen Anwaltskosten 
begrenzt ist.
Kommt es zu keiner Einigung, trägt jede Seite die Kosten ihres Rechts-
anwaltes. Diese Kosten teilen das Schicksal der Kosten eines allfälligen 
Deckungsprozesses.

Artikel 10
Wer wählt den Rechtsvertreter aus, durch wen und wann wird dieser 
beauftragt und was hat bei Vorliegen einer Interessenkollision zu 
geschehen?
1. Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, zu seiner Vertretung vor 

Gerichten oder Verwaltungsbehörden eine zur berufsmäßigen Partei-
envertretung befugte Person (Rechtsanwalt, Notar etc.) frei zu wählen. 
Der Versicherer ist verpflichtet, den Versicherungsnehmer auf sein 
Wahlrecht hinzuweisen, sobald dieser Versicherungsschutz für die Ein-
leitung eines Gerichts- oder Verwaltungsverfahrens verlangt.

2. Darüber hinaus kann der Versicherungsnehmer zur sonstigen Wahr-
nehmung seiner rechtlichen Interessen einen Rechtsanwalt frei wählen, 
wenn beim Versicherer eine Interessenkollision entstanden ist.
Eine Interessenkollision liegt vor,
- wenn der Versicherungsnehmer aufgrund desselben Ereignisses An-

sprüche aus verschiedenen Versicherungsverträgen bei demselben 
Versicherer geltend macht und das Rechtsschutz-Interesse des Versi-
cherungsnehmers im Gegensatz zum wirtschaftlichen Interesse des 
Versicherers in einem anderen Versicherungszweig steht, oder

- wenn in einer Zivilsache ein Gegner auftritt, dem der Versicherer 
aufgrund eines anderen Versicherungsvertrages für dasselbe Ereignis 
den Versicherungsschutz bestätigt hat.

Tritt eine Interessenkollision ein, hat der Versicherer dem Versiche-

rungsnehmer von diesem Sachverhalt unverzüglich Mitteilung zu ma-
chen und ihn auf sein Wahlrecht hinzuweisen.

3. Das Wahlrecht nach Pkt. 1 und 2 bezieht sich nur auf Personen, die 
ihren Kanzleisitz am Ort des Gerichtes oder der Verwaltungsbehörde 
haben, die für das durchzuführende Verfahren in erster Instanz zu-
ständig ist. Wenn am Ort dieses Gerichtes oder der Verwaltungsbe-
hörde nicht mindestens vier solcher Personen ihren Kanzleisitz haben, 
erstreckt sich das Wahlrecht auf eine im Sprengel des zuständigen 
Landesgerichtes ansässige vertretungsbefugte Person.

4. Der Versicherer ist berechtigt, einen Rechtsvertreter auszuwählen:
4.1 wenn die versicherte außergerichtliche Wahrnehmung rechtli-

cher Interessen nicht nur durch den Versicherer selbst vorge-
nommen wird;

4.2 in Fällen des Beratungs-Rechtsschutzes;
4.3 wenn innerhalb von einem Monat vom Versicherungsnehmer 

kein Rechtsvertreter namhaft gemacht wird, nachdem ihn der 
Versicherer auf sein Wahlrecht und die Folgen des Fristablaufes 
hingewiesen hat;

4.4 in den Fällen des Artikel 6 Pkt. 7.3
5. Der Versicherer ist verpflichtet, einen Rechtsvertreter auszuwählen, 

wenn der Versicherungsnehmer bei der Geltendmachung seines De-
ckungsanspruches keinen Rechtsvertreter namhaft macht und die so-
fortige Beauftragung eines Rechtsvertreters zur Wahrung der rechtli-
chen Interessen erforderlich ist.

6. Die Beauftragung des Rechtsvertreters erfolgt durch den Versicherer 
im Namen und im Auftrag des Versicherungsnehmers
6.1 im Strafverfahren, Verfahren wegen Entziehung der Lenkerbe-

rechtigung, bei Inanspruchnahme des Beratungs-Rechtsschutzes 
und bei Vorliegen einer Interessenkollision sofort,

6.2 in allen anderen Fällen nach Scheitern seiner außergerichtlichen 
Bemühungen (Artikel 8 Pkt. 1.5).

7. Der Rechtsvertreter trägt dem Versicherungsnehmer gegenüber un-
mittelbar die Verantwortung für die Durchführung seines Auftrages. 
Eine diesbezügliche Haftung des Versicherers besteht nicht.

8. In Mediationsfällen kann der Versicherungsnehmer den Mediator aus 
einem mehrere Personen umfassenden Vorschlag des Versicherers 
auswählen. Die Regeln der Punkte 6.1 und 7. gelten analog.

Artikel 11
Wann können Versicherungsansprüche abgetreten oder verpfändet 
werden und wann gehen Ansprüche auf den Versicherer über?
1. Versicherungsansprüche können erst abgetreten oder verpfändet 

werden, wenn sie dem Grunde und der Höhe nach endgültig festge-
stellt sind.

2. Ansprüche des Versicherungsnehmers auf Erstattung von Beträgen, die 
der Versicherer für ihn geleistet hat, gehen mit ihrer Entstehung auf 
den Versicherer über. Bereits an den Versicherungsnehmer zurückge-
zahlte Beträge sind dem Versicherer zu erstatten. Der Versicherungs-
nehmer ist verpflichtet, den Versicherer bei der Geltendmachung die-
ser Ansprüche zu unterstützen und ihm auf Verlangen eine Abtre-
tungsurkunde auszustellen.

Artikel 12
Was gilt als Versicherungsperiode, wann ist die Prämie zu bezahlen 
und wann beginnt der Versicherungsschutz?
1. Als Versicherungsperiode gilt, wenn der Versicherungsvertrag nicht für 

eine kürzere Zeit abgeschlossen ist, der Zeitraum eines Jahres, und 
zwar auch dann, wenn die Jahresprämie vertragsgemäß in Teilbeträ-
gen zu entrichten ist.

2. Die erste oder einmalige Prämie, einschließlich Gebühren und Versi-
cherungssteuer, ist vom Versicherungsnehmer gegen Aushändigung 
der Polizze zu zahlen (Einlösung der Polizze). Die Folgeprämien ein-
schließlich Gebühren und Versicherungssteuer sind zum vereinbarten, 
in der Polizze angeführten Hauptfälligkeitstermin zu entrichten.
Die Folgen des Zahlungsverzuges sind in den §§ 38 ff VersVG geregelt.

3. Der Versicherungsschutz tritt grundsätzlich mit der Einlösung der 
Polizze (Pkt. 2) in Kraft, jedoch nicht vor dem vereinbarten Versiche-
rungsbeginn. Wird die Polizze erst danach ausgehändigt, dann aber 
die Prämie binnen 14 Tagen gezahlt, ist Versicherungsschutz ab dem 
vereinbarten Versicherungsbeginn gegeben. Sind in den Besonderen 
Bestimmungen Wartefristen vorgesehen (Artikel 20, 22 bis 26 und 28), 
dann beginnt der Versicherungsschutz erst nach Ablauf dieser Warte-
fristen.
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Artikel 13
Was gilt bei Vergrößerung oder Verminderung des versicherten 
Risikos?
1. Die Versicherung erstreckt sich auch auf Erhöhungen und Erweiterun-

gen des versicherten Risikos. Der Versicherungsnehmer ist jedoch ver-
pflichtet, einen nach Abschluss des Versicherungsvertrages eingetrete-
nen, für die Übernahme der Gefahr erheblichen Umstand dem Versi-
cherer längstens innerhalb eines Monates anzuzeigen.

2. Tritt nach Vertragsabschluss ein für die Übernahme der Gefahr erheb-
licher Umstand ein, der nach dem Tarif eine höhere als die vereinbarte 
Prämie rechtfertigt, kann der Versicherer die erhöhte Prämie vom Ein-
tritt dieses Umstandes an verlangen.
Unrichtige oder unterbliebene Angaben zum Nachteil des Versicherers 
berechtigen diesen, die Leistungen nur insoweit zu erbringen, als es 
dem Verhältnis der vereinbarten Prämie zu der Prämie entspricht, die 
bei richtigen und vollständigen Angaben hätte gezahlt werden müs-
sen. Diese Kürzung der Leistungen tritt nicht ein, wenn der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass die Unrichtigkeit oder das Unterbleiben 
der Angaben nicht auf seinem Verschulden beruht.

3. Wird die höhere Gefahr nach den für den Geschäftsbetrieb des Versi-
cherers maßgebenden Grundsätzen auch gegen eine höhere Prämie 
nicht übernommen, kann der Versicherer innerhalb eines Monats von 
dem Zeitpunkt an, in welchem er von dem für die höhere Gefahr er-
heblichen Umstand Kenntnis erlangt hat, den Versicherungsvertrag 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat kündigen.
Bei unrichtigen oder unterbliebenen Angaben zum Nachteil des Versi-
cherers ist dieser von der Verpflichtung zur Leistung frei, außer der 
Versicherungsnehmer beweist, dass die Unrichtigkeit oder das Unter-
bleiben der Angaben nicht auf seinem Verschulden beruht.

4. Tritt nach Vertragsabschluss ein für die Übernahme der Gefahr erheb-
licher Umstand ein, der nach dem Tarif eine geringere als die verein-
barte Prämie rechtfertigt, kann der Versicherungsnehmer verlangen, 
dass die Prämie vom Eintritt dieses Umstandes an herabgesetzt wird. 
Zeigt der Versicherungsnehmer diesen Umstand dem Versicherer spä-
ter als einen Monat nach dessen Eintritt an, wird die Prämie vom Ein-
gang der Anzeige an herabgesetzt.

5. Wird eine Erhöhung des versicherten Risikos durch Änderung oder 
Neuschaffung von Rechtsnormen oder durch eine Änderung der Judi-
katur der Höchstgerichte bewirkt, so kann der Versicherer innerhalb 
eines Jahres ab Inkrafttreten der Rechtsnormen oder Veröffentlichung 
der geänderten Judikatur mittels eingeschriebenen Briefes
5.1 dem Versicherungsnehmer eine Änderung des Versicherungsver-

trages anbieten, oder
5.2 den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 

Monat kündigen.
Das Anbot zur Änderung des Versicherungsvertrages gilt als ange-
nommen, wenn es nicht innerhalb eines Monates nach seinem Emp-
fang schriftlich abgelehnt wird.
Bei Ablehnung des Anbotes gilt der Versicherungsvertrag als vom Ver-
sicherer gekündigt. In diesem Fall endet der Versicherungsvertrag ei-
nen Monat nach Empfang der Ablehnung.
Im Anbot zur Vertragsänderung hat der Versicherer auf diese Rechts-
folgen ausdrücklich hinzuweisen.
Für die Prämienberechnung ist Artikel 15 Pkt. 3.2 sinngemäß anzu-
wenden.

Artikel 14
Wann verändern sich Prämie und Versicherungssumme? 
(Wertanpassung)
1. Die Prämie und die Versicherungssumme sind aufgrund des bei Ab-

schluss des Vertrages geltenden Tarifes erstellt. Sie unterliegen jenen 
Veränderungen des Tarifes, die sich aufgrund von Veränderungen des 
Gesamtindex der Verbraucherpreise 1986 oder bei dessen Entfall des 
entsprechenden Nachfolgeindex ergeben. Die jeweilige Tarifberech-
nung erfolgt unter Anwendung der Indexziffer des letzten Monates  
eines jeden Kalendervierteljahres (Berechnungsmonat).

2. Eine Tarifänderung wirkt auf Prämie und Versicherungssumme frühes-
tens ab der Prämienhauptfälligkeit, die drei Monate nach Ablauf des 
Berechnungsmonates eintritt. Prämie und Versicherungssumme ver-
ändern sich gegenüber den zuletzt gültigen im gleichen Verhältnis wie 
der jeweils maßgebliche Index. Beträgt der Unterschied nicht mehr als 
fünf Prozent, unterbleibt eine Wertanpassung, doch ist dieser Unter-
schied bei späteren Veränderungen des Index zu berücksichtigen. Be-
trägt der Unterschied mehr als fünf Prozent und unterbleibt trotzdem 

ganz oder teilweise eine Wertanpassung, kann dieser Unterschied bei 
späteren Wertanpassungen angerechnet werden.

3. Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, die Wertanpassung unbe-
schadet des Fortbestandes der sonstigen Vertragsbestimmungen unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten auf den Zeitpunkt der nächs-
ten Prämienhauptfälligkeit zu kündigen.
Tritt nach der Kündigung eine Erhöhung des Tarifes aufgrund der 
Wertanpassung in Kraft, vermindert sich die Leistung des Versicherers 
im gleichen Verhältnis, in dem die vom Versicherungsnehmer zu zah-
lende Prämie zu der im Zeitpunkt des Versicherungsfalles gültigen Ta-
rifprämie steht.

Artikel 15
Unter welchen Voraussetzungen verlängert sich der Versicherungs-
vertrag oder endet er vorzeitig?
1. Vertragsdauer

Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer mindestens ein Jahr, verlängert 
sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn er nicht rechtzeitig gekün-
digt wird. Zu Versicherungsverträgen, deren Abschluss zum Betrieb ei-
nes Unternehmens des Versicherungsnehmers gehört (Unternehmer-
verträge), ist der Vertrag spätestens drei Monate, zu anderen Verträ-
gen (Verbraucherverträge) spätestens ein Monat vor Ablauf zu kündi-
gen. Für die Erklärung der Ablaufkündigung steht die gesamte Ver-
tragslaufzeit, unter Beachtung der zuvor bestimmte Frist von einem 
Monat bzw. von drei Monaten, zur Verfügung. Zu Verbraucherverträ-
gen ist vereinbart, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer auf 
die Rechtsfolge der Vertragsverlängerung bei unterlassener Kündigung 
frühestens 4 Monate, spätestens aber 3 Monate vor Ablauf der verein-
barten Laufzeit besonders hinweisen wird.
Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer weniger als ein Jahr, endet der 
Vertrag ohne Kündigung

2. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass ein versichertes Risiko vor 
Ende der Vertragszeit weggefallen ist, wird auf seinen Antrag der Ver-
trag hinsichtlich dieses Risikos vorzeitig beendet.
Fällt eines von mehreren versicherten Risken weg, so bleibt der Vertrag 
in entsprechend eingeschränktem Umfang bestehen.
Dem Versicherer gebührt die Prämie, die er hätte einheben können, 
wenn die Versicherung von vornherein nur bis zu diesem Zeitpunkt 
beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer Kenntnis vom Risiko-
wegfall erlangt. Der Versicherer ist berechtigt, den für die längere Ver-
tragsdauer eingeräumten Prämiennachlass (Dauerrabatt) nachzuver-
rechnen.

3. Im Zusammenhang mit dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann der 
Versicherungsvertrag unter folgenden Voraussetzungen gekündigt 
werden:
3.1 Der Versicherungsnehmer kann kündigen, wenn der Versicherer

- die Bestätigung des Versicherungsschutzes (Artikel 9 Pkt. 1) 
verzögert hat,

- die Ablehnung des Versicherungsschutzes (Artikel 9 Pkt. 1) ver-
spätet, ohne Begründung oder zu Unrecht ausgesprochen hat,

- die Ablehnung der Kostenübernahme gemäß Artikel 9 Pkt. 4 
ohne Angabe von Gründen und/oder ohne Hinweis auf die
Möglichkeit eines Schiedsgutachterverfahrens ausgesprochen 
hat.

Die Kündigung ist innerhalb eines Monates vorzunehmen
- nach Ablauf der Frist für die Bestätigung und/oder Ablehnung 

des Versicherungsschutzes (Artikel 9 Pkt. 1),
- nach Zugang der unbegründeten oder ungerechtfertigten Ab-

lehnung des Versicherungsschutzes bzw. nach Zugang der Ab-
lehnung der Kostenübernahme ohne Begründung und/oder 
Rechtsbelehrung, nach Rechtskraft des stattgebenden Urteiles 
im Falle einer Deckungsklage.

Die Kündigung kann mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der 
laufenden Versicherungsperiode erfolgen.
Dem Versicherer gebührt die auf die abgelaufene Versicherungs-
zeit entfallende anteilige Prämie. Der Versicherer verzichtet, den 
für die längere Vertragsdauer eingeräumten Prämiennachlass 
(Dauerrabatt) nachzuverrechnen.

3.2 Der Versicherer kann zum Schutz der Versichertengemeinschaft 
vor überdurchschnittlicher oder ungerechtfertigter Inanspruch-
nahme der Versicherung kündigen, wenn
- er den Versicherungsschutz bestätigt oder eine Leistung er-

bracht hat,
- der Versicherungsnehmer einen Anspruch arglistig oder mut-

willig erhoben hat,
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- der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich 
oder grob fahrlässig herbeigeführt hat.

Die Kündigung ist innerhalb eines Monates vorzunehmen
- nach Bestätigung des Versicherungsschutzes,
- nach Erbringung einer Versicherungsleistung,
- nach Kenntnis der Arglistigkeit, der Mutwilligkeit, des Vorsat-

zes oder der groben Fahrlässigkeit.
Die Kündigung kann grundsätzlich nur unter Einhaltung einer 
einmonatigen Kündigungsfrist erfolgen. Falls der Versicherungs-
nehmer einen Anspruch arglistig erhoben hat, kann der Versiche-
rer mit sofortiger Wirkung kündigen.
Dem Versicherer gebührt die auf die abgelaufene Versicherungs-
zeit entfallende anteilige Prämie. Der Versicherer verzichtet, den 
für die längere Vertragsdauer eingeräumten Prämiennachlass 
(Dauerrabatt) nachzuverrechnen.

4. Erlangt der Versicherer Kenntnis von der Eröffnung eines Insolvenzver-
fahrens über das Vermögen des Versicherungsnehmers, kann er den 
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monates ab Kenntnis mit einer 
Frist von einem Monat kündigen.

Artikel 16
Schriftform und Wohnungswechsel
Alle Erklärungen und Mitteilungen des Versicherungsnehmers sind gültig, 
wenn sie schriftlich erfolgen und dem Versicherer zugegangen sind. 
Wenn der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz wechselt, hat er die 
neue Adresse dem Versicherer mitzuteilen. Andernfalls richtet der Versi-
cherer seine Erklärungen rechtswirksam an die letzte ihm bekannte Adres-
se. Dazu genügt ein nicht eingeschriebener Brief.

Besondere Bestimmungen

Artikel 17
Schadenersatz-, Straf- und Führerschein-Rechtsschutz für Fahrzeuge 
(Fahrzeug-Rechtsschutz) je nach Vereinbarung mit oder ohne Fahr-
zeug-Vertrags-Rechtsschutz
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben je nach Vereinbarung
1.1 der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Art. 5, Pkt. 1), 

für alle nicht betrieblich genutzten Motorfahrzeuge zu Lande 
und zu Wasser sowie Anhänger, oder

1.2 der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Art. 5, Pkt. 1) 
für alle privat genutzten sowie der Versicherungsnehmer für alle 
betrieblich genutzten Landkraftfahrzeuge sowie Anhänger, oder

1.3 der Versicherungsnehmer für ein oder mehrere in der Polizze be-
zeichnete Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser und in der Luft 
sowie Anhänger, 

die im Eigentum einer versicherten Person stehen, von ihr gehalten 
werden, auf sie zugelassen oder von ihr geleast sind.
Der Versicherungsschutz erstreckt sich in allen drei Varianten auch auf 
den berechtigten Lenker und die berechtigten Insassen dieser Fahr-
zeuge.

2. Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst
2.1 Schadenersatz-Rechtsschutz

für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen auf-
grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen 
Inhalts wegen eines erlittenen Personen-, Sach- oder Vermögens-
schadens, soweit diese aus der bestimmungsgemäßen Verwen-
dung des versicherten Fahrzeuges entstehen. Soweit es sich um 
nicht betrieblich genutzte versicherte Fahrzeuge handelt, ist 
auch die Geltendmachung dinglicher Herausgabeansprüche 
betreffend dieser Fahrzeuge samt Zubehör versichert.
2.1.1 Kein Versicherungsschutz besteht für die Geltendma-

chung von Ansprüchen aus schuldrechtlichen Verträgen 
sowie die Geltendmachung von Ansprüchen wegen rei-
ner Vermögensschäden, die aus der Verletzung vertragli-
cher Pflichten entstehen und über das Erfüllungsinteresse 
hinausgehen, oder aus der Verletzung vorvertraglicher 
Pflichten entstehen (versicherbar in Pkt. 2.4).

2.1.2 Die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen für 
geschäftlich befördertes Gut ist mitversichert.

2.2 Straf-Rechtsschutz
für die Verteidigung in Strafverfahren vor Gerichten oder Verwal-
tungsbehörden wegen eines Verkehrsunfalles oder der Übertre-
tung von Verkehrsvorschriften. Bei Ergreifung von Diversions-
maßnahmen im Sinne der §§ 198 ff (StPO) umfasst der Versiche-
rungsschutz die notwendigen Kosten der Verteidigungshandlun-
gen und die Verfahrenskosten. Im Ermittlungsverfahren wegen 
gerichtlich strafbarer Delikte übernimmt der Versicherer die not-
wendigen Kosten der Verteidigungshandlungen und die Verfah-
renskosten bis maximal 5 Prozent der Versicherungssumme.
2.2.1 Unter Verkehrsvorschriften sind die im Zusammenhang 

mit der Haltung und bestimmungsgemäßen Verwendung 
des Fahrzeuges geltenden Rechtsnormen zu verstehen. 
Die Verletzung derartiger Vorschriften fällt abweichend 
von Artikel 7 Pkt. 2.6 unabhängig von der Verschuldens-
form unter Versicherungsschutz, wenn sie nicht zum 
Zwecke der Erzielung eines kommerziellen Vorteiles be-
gangen wurde.

2.2.2 In Verwaltungsstrafverfahren besteht Versicherungsschutz 
nur dann, wenn mit Strafverfügung eine Freiheitsstrafe 
(nicht Ersatzfreiheitsstrafe) oder eine Geldstrafe von mehr 
als 0,16 Prozent der Versicherungssumme festgesetzt 
wird. 
Kommt es ohne Erlassung einer Strafverfügung zur Einlei-
tung eines ordentlichen Verfahrens, besteht Versiche-
rungsschutz nur bei Einstellung des Verfahrens vor Erlas-
sung eines Bescheides oder wenn mit Bescheid eine Frei-
heitsstrafe (nicht Ersatzfreiheitsstrafe) oder eine Geldstrafe 
von mehr als 0,16 Prozent der Versicherungssumme fest-
gesetzt wird.
Werden in einer Strafverfügung oder in einem Bescheid 
mehrere Geldstrafen verhängt, besteht Versicherungs-
schutz für das gesamte Verfahren, wenn zumindest eine 
der Geldstrafen mit mehr als 0,16 Prozent der Versiche-
rungssumme festgesetzt wird.
Vorstehende Bestimmungen finden keine Anwendung, 
wenn neben der Bestrafung zusätzlich eine Eintragung (= 
Vormerkung) im elektronischen Führerscheinregister ver-
fügt wird.

2.3 Führerschein-Rechtsschutz
für die Vertretung im Verfahren wegen Entziehung oder Ein-
schränkung der Lenkerberechtigung im Sinne des Führerschein-
gesetzes (FSG), wenn das Verfahren im Zusammenhang mit ei-
nem Verkehrsunfall oder einer Übertretung von Verkehrsvor-
schriften eingeleitet wurde.
In diesen Fällen umfasst der Versicherungsschutz auch die Vertre-
tung im Verfahren zur Wiederausfolgung des Führerscheines.
2.3.1 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn das Verfahren 

wegen fehlender geistiger oder körperlicher Eignung ein-
geleitet worden ist.

2.3.2 Sind sonstige Berechtigungen zum Führen von Motor-
fahrzeugen Gegenstand derartiger Verfahren, gelten diese 
Bestimmungen sinngemäß.

2.4 Fahrzeug-Vertrags-Rechtsschutz
Wenn vereinbart, umfasst der Versicherungsschutz auch die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus schuldrechtlichen Ver-
trägen, die versicherte Fahrzeuge und Anhänger einschließlich 
Ersatzteile und Zubehör betreffen.
Als Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus schuldrechtlichen 
Verträgen gilt auch die Geltendmachung und Abwehr von An-
sprüchen wegen reiner Vermögensschäden, die aus der Verlet-
zung vertraglicher Pflichten entstehen und über das Erfüllungsin-
teresse hinausgehen, oder aus der Verletzung vorvertraglicher 
Pflichten entstehen. 
Für die Interessenwahrnehmung aus Verträgen über die Anschaf-
fung des in den Versicherungsschutz eintretenden Motorfahr-
zeuges bzw. Anhängers besteht Versicherungsschutz, sofern der 
Rechtsschutzversicherungsvertrag (inklusive Fahrzeug-Vertrags-
Rechtsschutz) gleichzeitig mit der Haftpflichtversicherung  für 
dieses Fahrzeug beim UNIQA-Konzern abgeschlossen wurde 
oder der Rechtsschutzversicherungsvertrag auf dieses Fahrzeug 
(als Folgefahrzeug) übergeht. 
Für Verträge über die Veräußerung des aus dem Versicherungs-
schutz ausscheidenden Motorfahrzeuges bzw. Anhängers be-
steht über Art. 3, Pkt. 1 hinaus Versicherungsschutz, sofern der 
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Versicherungsfall innerhalb von 6 Monaten ab Kündigung des 
Vertrages hinsichtlich dieses Risikos eintritt. 
In Verbindung mit Fahrzeug-Rechtsschutz gemäß Pkt. 1.1 und 
1.2 erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen aus der Anmietung von 
Selbstfahr-Vermietfahrzeugen sowie aus der Anschaffung weite-
rer Fahrzeuge (Anhänger) für die jeweils vereinbarte Nutzung.

2.5 Erweiterte Deckung zu 2.1 bis 2.3
Im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Schadener-
satzansprüchen oder einem Strafverfahren nach einem Verkehrs-
unfall sowie im Verfahren wegen Entziehung der Lenkerberechti-
gung umfasst der Versicherungsschutz auch die Kosten für Ver-
fassungs- und Verwaltungsgerichtshofbeschwerden.

3. Was ist nicht versichert?
Im Fahrzeug-Rechtsschutz besteht – neben den im Artikel 7 genannten 
Fällen – kein Versicherungsschutz für die Beteiligung an motorsportli-
chen Wettbewerben (auch Wertungsfahrten und Rallyes) und den da-
zugehörenden Trainingsfahrten.

4. Wann entfällt der Versicherungsschutz?
4.1 Als Obliegenheiten, deren Verletzung die Leistungsfreiheit des 

Versicherers bewirkt, gelten im Fahrzeug-Rechtsschutz,
4.1.1 dass der Lenker die behördliche Befugnis besitzt, das 

Fahrzeug zu lenken;
4.1.2 dass der Lenker sich im Zeitpunkt des Versicherungsfalles 

nicht in einem durch Alkohol, Suchtgift oder Medikamen-
tenmissbrauch beeinträchtigten Zustand befindet und 
dass er einer gesetzlichen Verpflichtung entspricht, seine 
Atemluft auf Alkohol untersuchen, sich einem Arzt vorfüh-
ren, sich untersuchen oder sich Blut abnehmen zu lassen;

4.1.3 dass der Lenker nach einem Verkehrsunfall seinen gesetz-
lichen Verständigungs- oder Hilfeleistungspflichten ent-
spricht.

Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem Versiche-
rungsnehmer und den mitversicherten Personen bestehen, so-
weit diese die Verletzung dieser Obliegenheiten weder kannten 
noch kennen mussten.

4.2 Leistungsfreiheit wegen Verletzung der Obliegenheiten nach den 
Punkten 4.1.2 und 4.1.3 besteht nur dann, wenn der angeführte 
Umstand im Spruch oder in der Begründung einer im Zusam-
menhang mit dem Versicherungsfall ergangenen rechtskräftigen 
Entscheidung eines Gerichtes oder einer Verwaltungsbehörde 
festgestellt worden ist. Vom Versicherer erbrachte Leistungen 
sind zurückzuzahlen.

5. Wann verlängert sich der Versicherungsvertrag oder wann endet 
er vorzeitig?
5.1 Sind der Versicherungsnehmer und die mitversicherten Personen 

gemäß Pkt. 1.1 oder der Versicherungsnehmer gemäß Pkt. 1.2 
seit mindestens einem Monat nicht mehr Eigentümer, Halter, 
Zulassungsbesitzer oder Leasingnehmer eines Fahrzeuges, kann 
der Versicherungsnehmer die Aufhebung des Versicherungsver-
trages mit sofortiger Wirkung verlangen.

5.2 Wird ein nach Pkt. 1.3 versichertes Fahrzeug vorübergehend aus 
dem Verkehr genommen, so wird dadurch der Versicherungsver-
trag nicht berührt.
Wird ein nach Pkt. 1.3 versichertes Fahrzeug veräußert oder fällt 
es auf sonstige Weise weg, geht der Versicherungsschutz frühes-
tens ab dem Zeitpunkt der behördlichen Abmeldung des ur-
sprünglich versicherten Fahrzeuges auf ein vorhandenes oder in-
nerhalb von drei Monaten anzuschaffendes Fahrzeug der glei-
chen Kategorie (Kraftrad, Kraftwagen, Sonderfahrzeug, etc.) 
über, das an die Stelle des bisher versicherten Fahrzeuges tritt 
(Folgefahrzeug).
Die Veräußerung oder der sonstige Wegfall des Fahrzeuges und 
die Daten des Folgefahrzeuges sind dem Versicherer jeweils in-
nerhalb eines Monates anzuzeigen.
Unterlässt der Versicherungsnehmer diese Anzeige, ist der Versi-
cherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, für 
das Folgefahrzeug wurde das gleiche amtliche Kennzeichen aus-
gegeben oder es waren im Zeitpunkt des Versicherungsfalles 
beim Versicherungsnehmer nicht mehr Fahrzeuge vorhanden als 
bei ein und demselben Versicherer versichert waren.
Hat oder erwirbt der Versicherungsnehmer kein Folgefahrzeug 
oder wünscht er keinen Versicherungsschutz für das Folgefahr-
zeug, ist er berechtigt, den Vertrag hinsichtlich dieses Risikos mit 
sofortiger Wirkung zu kündigen. Die Kündigung ist innerhalb 

von drei Monaten ab dem Zeitpunkt der behördlichen Abmel-
dung des versicherten Fahrzeuges vorzunehmen.

Artikel 18
Schadenersatz-, Straf- und Führerschein-Rechtsschutz für Fahrzeug-
lenker (Lenker-Rechtsschutz)
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben je nach Vereinbarung
1.1 der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Art. 5, Pkt. 1)
1.2 der Versicherungsnehmer 
1.3 die Dienstnehmer im Zusammenhang mit der Tätigkeit für den 

versicherten Betrieb
als Lenker von Fahrzeugen, die nicht im Eigentum einer versicherten 
Person stehen, nicht auf sie zugelassen sind bzw. nicht von ihr gehal-
ten oder geleast werden.
Als Fahrzeug im Sinne dieser Bestimmungen gelten Motorfahrzeuge zu 
Lande, zu Wasser und in der Luft sowie Anhänger.

2. Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst
2.1 Schadenersatz-Rechtsschutz

für die Geltendmachung von eigenen Schadenersatzansprüchen 
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtli-
chen Inhalts wegen eines erlittenen Personen-, Sach- oder Ver-
mögensschadens, soweit sie nicht das vom Versicherungsnehmer 
gelenkte Fahrzeug betreffen.
Kein Versicherungsschutz besteht für die Geltendmachung von 
Ansprüchen aus schuldrechtlichen Verträgen sowie die Geltend-
machung von Ansprüchen wegen reiner Vermögensschäden, die 
aus der Verletzung vertraglicher Pflichten entstehen und über 
das Erfüllungsinteresse hinausgehen, oder aus der Verletzung 
vorvertraglicher Pflichten entstehen.

2.2 Straf-Rechtsschutz
für die Verteidigung in Strafverfahren vor Gerichten oder Verwal-
tungsbehörden wegen eines Verkehrsunfalles oder der Übertre-
tung von Verkehrsvorschriften. Bei Ergreifung von Diversions-
maßnahmen im Sinne der §§ 198 ff (StPO) umfasst der Versiche-
rungsschutz die notwendigen Kosten der Verteidigungshandlun-
gen und die Verfahrenskosten. Im Ermittlungsverfahren wegen 
gerichtlich strafbarer Delikte übernimmt der Versicherer die not-
wendigen Kosten der Verteidigungshandlungen und die Verfah-
renskosten bis maximal 5 Prozent der Versicherungs-
summe.
2.2.1 Unter Verkehrsvorschriften sind die im Zusammenhang 

mit der bestimmungsgemäßen Verwendung des Fahr-
zeuges geltenden Rechtsnormen zu verstehen. Die Verlet-
zung derartiger Vorschriften fällt abweichend von Artikel 
7 Pkt. 2.6 unabhängig von der Verschuldensform unter 
Versicherungsschutz, wenn sie nicht zum Zwecke der Er-
zielung eines kommerziellen Vorteils begangen wurde.

2.2.2 In Verwaltungsstrafverfahren besteht Versicherungsschutz 
nur dann, wenn mit Strafverfügung eine Freiheitsstrafe 
(nicht Ersatzfreiheitsstrafe) oder eine Geldstrafe von mehr 
als 0,16 Prozent der Versicherungssumme festgesetzt 
wird.
Kommt es ohne Erlassung einer Strafverfügung zur Einlei-
tung eines ordentlichen Verfahrens, besteht Versiche-
rungsschutz nur bei Einstellung des Verfahrens vor Erlas-
sung eines Bescheides oder wenn mit Bescheid eine Frei-
heitsstrafe (nicht Ersatzfreiheitsstrafe) oder eine Geldstrafe 
von mehr als 0,16 Prozent der Versicherungssumme fest-
gesetzt wird.
Werden in einer Strafverfügung oder in einem Bescheid
mehrere Geldstrafen verhängt, besteht Versicherungs-
schutz für das gesamte Verfahren, wenn zumindest eine 
der Geldstrafen mit mehr als 0,16 Prozent der Versiche-
rungssumme festgesetzt wird.
Vorstehende Bestimmungen finden keine Anwendung, 
wenn neben der Bestrafung zusätzlich eine Eintragung (= 
Vormerkung) im elektronischen Führerscheinregister ver-
fügt wird.

2.3 Führerschein-Rechtsschutz
für die Vertretung im Verfahren wegen Entziehung der Lenkerbe-
rechtigung im Sinne des Führerscheingesetzes (FSG), wenn das 
Verfahren im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall oder ei-
ner Übertretung von Verkehrsvorschriften eingeleitet wurde.
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In diesen Fällen umfasst der Versicherungsschutz auch die Vertre-
tung im Verfahren zur Wiederausfolgung des Führerscheines.
2.3.1 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn das Verfahren 

wegen fehlender geistiger oder körperlicher Eignung ein-
geleitet wurde.

2.3.2 Sind sonstige Berechtigungen zum Führen von Motor-
fahrzeugen Gegenstand derartiger Verfahren, gelten diese 
Bestimmungen sinngemäß.

2.4 Erweiterte Deckung
Im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Schadener-
satzansprüchen oder einem Strafverfahren nach einem Verkehrs-
unfall sowie im Verfahren wegen Entziehung der Lenkerberechti-
gung umfasst der Versicherungsschutz auch die Kosten für Ver-
fassungs- und Verwaltungsgerichtshofbeschwerden.

3. Was ist nicht versichert?
Im Lenker-Rechtsschutz besteht – neben den im Artikel 7 genannten 
Fällen – kein Versicherungsschutz für die Beteiligung an motorsportli-
chen Wettbewerben (auch Wertungsfahrten und Rallyes) und den da-
zugehörenden Trainingsfahrten.

4. Wann entfällt der Versicherungsschutz?
4.1 Als Obliegenheiten, deren Verletzung die Leistungsfreiheit des 

Versicherers bewirkt, gelten,
4.1.1 dass der Lenker die behördliche Befugnis besitzt, das 

Fahrzeug zu lenken;
4.1.2 dass der Lenker sich im Zeitpunkt des Versicherungsfalles 

nicht in einem durch Alkohol, Suchtgift oder Medikamen-
tenmissbrauch beeinträchtigten Zustand befindet und 
dass er einer gesetzlichen Verpflichtung entspricht, seine 
Atemluft auf Alkohol untersuchen, sich einem Arzt vorfüh-
ren, sich untersuchen oder sich Blut abnehmen zu lassen;

4.1.3 dass der Lenker nach einem Verkehrsunfall seinen gesetz-
lichen Verständigungs- oder Hilfeleistungspflichten ent-
spricht.

4.2 Leistungsfreiheit wegen Verletzung der Obliegenheiten nach den 
Punkten 4.1.2 und 4.1.3 besteht nur dann, wenn der angeführte 
Umstand im Spruch oder in der Begründung einer im Zusam-
menhang mit dem Versicherungsfall ergangenen rechtskräftigen 
Entscheidung eines Gerichtes oder einer Verwaltungsbehörde 
festgestellt worden ist. Vom Versicherer erbrachte Leistungen 
sind zurückzuzahlen.

5. Wann endet der Versicherungsvertrag vorzeitig?
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er voraussichtlich dauernd 
daran gehindert ist, ein Fahrzeug zu lenken oder dass er seine Tätigkeit 
als Berufsfahrer endgültig aufgegeben hat, wird über sein schriftliches 
Verlangen der Vertrag hinsichtlich dieses Risikos aufgelöst.

Artikel 19
Schadenersatz- und Straf-Rechtsschutz für den Privat-, Berufs- und 
Betriebsbereich
Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den 
Privat-, Berufs- und/oder Betriebsbereich.
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben
1.1 im Privatbereich

der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Art. 5, Pkt. 1) 
für Versicherungsfälle, die den privaten Lebensbereich, also nicht 
den Berufs- oder Betriebsbereich oder eine sonstige Erwerbstä-
tigkeit betreffen;

1.2 im Berufsbereich
der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Art. 5, Pkt. 1) 
in ihrer Eigenschaft als unselbstständig Erwerbstätige für Versi-
cherungsfälle, die mit der Berufsausübung unmittelbar zusam-
menhängen oder auf dem direkten Weg von und zur Arbeitsstät-
te eintreten;

1.3 im Betriebsbereich
der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb und alle 
Arbeitnehmer im Sinne des § 51 ASGG für Versicherungsfälle, die 
mit dem Betrieb oder der Tätigkeit für den Betrieb unmittelbar 
zusammenhängen oder auf dem direkten Weg von und zur Ar-
beitsstätte eintreten.

2. Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst
2.1 Schadenersatz-Rechtsschutz

für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen auf-

grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen 
Inhalts wegen eines erlittenen Personen-, Sach- oder Vermögens-
schadens;

2.2 Straf-Rechtsschutz
für die Verteidigung in Strafverfahren vor Gerichten oder Verwal-
tungsbehörden 
2.2.1 wegen fahrlässiger strafbarer Handlungen oder Unterlas-

sungen. 
2.2.2 wegen vorsätzlicher strafbarer Handlungen und Unterlas-

sungen; es wird rückwirkend Versicherungsschutz gege-
ben, wenn eine rechtskräftige Verurteilung wegen Fahr-
lässigkeit, ein rechtskräftiger Freispruch oder eine endgül-
tige Einstellung des Strafverfahrens erfolgt, weil kein 
Grund zur weiteren Strafverfolgung besteht oder man-
gelnde Strafwürdigkeit der Tat gemäß § 42 Strafgesetz-
buch gegeben ist.
Für Handlungen und Unterlassungen, die nur bei vorsätz-
licher Begehung strafbar sind, besteht aber unabhängig 
vom Ausgang des Strafverfahrens kein Versicherungs-
schutz, wenn
- die Anklage auf gewerbsmäßige Begehung im Sinne 

des § 70 Strafgesetzbuch lautet; 
- der Versicherungsnehmer bereits mindestens einmal 

wegen einer auf der gleichen schädlichen Neigung im 
Sinne des § 71 Strafgesetzbuch beruhenden Tat verur-
teilt worden ist; getilgte Vorstrafen bleiben dabei außer 
Betracht;

- sich die Tat gegen einen Angehörigen im Sinne des 
§ 72 Strafgesetzbuch gerichtet haben soll;

- ein nach Punkt 1.3 mitversicherter Arbeitnehmer oder 
ein gesetzlicher Vertreter die Tat zum Nachteil des ver-
sicherten Unternehmens begangen haben soll.

Unabhängig vom Ausgang des Verfahrens besteht kein 
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer 
wegen eines Verbrechens gegen Leib und Leben ange-
klagt wird.

2.2.3 Werden dem Versicherungsnehmer fahrlässige strafbare 
Handlungen oder Unterlassungen vorgeworfen, über-
nimmt der Versicherer bei staatsanwaltlichen Diversions-
maßnahmen im Sinne der §§ 198 ff. StPO die notwendi-
gen Kosten anwaltlicher Beratungs- und Vertretungs-
handlungen sowie allfällige Verfahrenskosten (Pauschal-
kosten, Kosten eines vom Staatsanwalt beigezogenen 
Sachverständigen oder Dolmetschers). 

2.2.4 Im Ermittlungsverfahren wegen gerichtlich strafbarer De-
likte übernimmt der Versicherer die notwendigen Kosten 
der Verteidigungshandlungen und die Verfahrenskosten 
bis maximal 5 Prozent der Versicherungssumme. Wird das 
Ermittlungsverfahren wegen eines Vorsatzdeliktes geführt, 
gelten die Bestimmungen des Punktes 2.2.2 sinngemäß. 
Im Betriebsbereich besteht Versicherungsschutz für das 
Ermittlungsverfahren nur aufgrund besonderer Vereinba-
rung. 

2.2.5 Im Betriebsbereich besteht Versicherungsschutz in Ver-
waltungsstrafverfahren nur dann, wenn mit Strafverfü-
gung eine Freiheitsstrafe (nicht Ersatzfreiheitsstrafe) oder 
eine Geldstrafe von mehr als 0,16 Prozent der Versiche-
rungssumme festgesetzt wird.
Kommt es ohne Erlassung einer Strafverfügung zur Einlei-
tung eines ordentlichen Verfahrens, besteht Versiche-
rungsschutz nur bei Einstellung des Verfahrens vor Erlas-
sung eines Bescheides oder wenn mit Bescheid eine Frei-
heitsstrafe (nicht Ersatzfreiheitsstrafe) oder eine Geldstrafe 
von mehr als 0,16 Prozent der Versicherungssumme fest-
gesetzt wird.
Werden in einer Strafverfügung oder in einem Bescheid 
mehrere Geldstrafen verhängt, besteht Versicherungs-
schutz für das gesamte Verfahren, wenn zumindest eine 
der Geldstrafen mit mehr als 0,16 Prozent der Versiche-
rungssumme festgesetzt wird.

3. Was ist nicht versichert?
3.1 Zur Vermeidung von Überschneidungen mit anderen Rechts-

schutz-Bausteinen umfasst der Versicherungsschutz nicht
3.1.1 Fälle, welche beim Versicherungsnehmer und den mitver-

sicherten Personen in ihrer Eigenschaft als Eigentümer, 
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Halter, Zulassungsbesitzer, Leasingnehmer oder Lenker 
von Motorfahrzeugen zu Lande, zu Wasser und in der 
Luft sowie Anhängern eintreten (versicherbar in Artikel 17 
und 18);

3.1.2 die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer (versicherbar in Ar-
tikel 20);

3.1.3 die Geltendmachung von Ansprüchen aus schuldrechtli-
chen Verträgen sowie die Geltendmachung von Ansprü-
chen wegen reiner Vermögensschäden, die aus der Ver-
letzung vertraglicher Pflichten entstehen und über das Er-
füllungsinteresse hinausgehen, oder aus der Verletzung 
vorvertraglicher Pflichten entstehen (versicherbar in Arti-
kel 23);

3.1.4 im Schadenersatz-Rechtsschutz Fälle, welche beim Versi-
cherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Eigentümer 
oder Besitzer von Grundstücken, Gebäuden oder Gebäu-
deteilen entstehen (versicherbar in Artikel 24). 

3.2 Im Schadenersatz- und Straf-Rechtsschutz besteht - neben den in 
Artikel 7 genannten Fällen – kein Versicherungsschutz
3.2.1 im Privatbereich für Fälle, welche beim Versicherungs-

nehmer in seiner Eigenschaft als Eigentümer oder Pächter 
von Jagdgebieten, Fischereigewässern, Jagd- und Fische-
reirechten eintreten;

3.2.2 für die Geltendmachung von immateriellen Schadener-
satzansprüchen aus der Verletzung von Persönlichkeits-
rechten, ausgenommen Personenschäden und Schäden 
aus der Verletzung der persönlichen Freiheit.

4. Wann entfällt der Versicherungsschutz?
Als Obliegenheit, deren Verletzung die Leistungsfreiheit des Versiche-
rers bewirkt, gilt, dass der Versicherungsnehmer sich im Zeitpunkt des 
Versicherungsfalles nicht in einem durch Alkohol, Suchtgift oder Medi-
kamentenmissbrauch beeinträchtigten Zustand befindet und dass er 
einer gesetzlichen Verpflichtung entspricht, seine Atemluft auf Alkohol 
untersuchen, sich einem Arzt vorführen, sich untersuchen oder sich 
Blut abnehmen zu lassen. Leistungsfreiheit wegen Verletzung der Ob-
liegenheit besteht nur dann, wenn der angeführte Umstand im Spruch 
oder in der Begründung einer im Zusammenhang mit dem Versiche-
rungsfall ergangenen rechtskräftigen Entscheidung eines Gerichtes 
oder einer Verwaltungsbehörde festgestellt worden ist. Vom Versiche-
rer erbrachte Leistungen sind zurückzuzahlen.

Artikel 20
Arbeitsgerichts-Rechtsschutz
Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den 
Berufs- und/oder Betriebsbereich.
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben
1.1 im Berufsbereich

der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Art. 5, Pkt. 1) 
in ihrer Eigenschaft als Arbeitnehmer im Sinne des § 51 ASGG 
gegenüber ihrem Arbeitgeber;

1.2 im Betriebsbereich
der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb als Arbeit-
geber gegenüber seinen Arbeitnehmern.

2. Was ist versichert?
2.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher 

Interessen aus Arbeits- oder Lehrverhältnissen in Verfahren vor 
Arbeitsgerichten.
Bei Insolvenz des Arbeitgebers erstreckt sich der Versicherungs-
schutz des versicherten Arbeitnehmers auch auf die Anmeldung 
seiner Forderung und der Geltendmachung bestrittener Forde-
rungen vor dem Konkurs- bzw. Ausgleichsgericht sowie auf die 
Geltendmachung von Ansprüchen auf Insolvenz-Ausfallgeld.

2.2 Bei öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnissen besteht Versiche-
rungsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen bezüg-
lich dienst-, besoldungs- und pensionsrechtlicher Ansprüche so-
wie abweichend von Artikel 7 Pkt. 1.10 auch für Disziplinarver-
fahren. Der Versicherungsschutz umfasst auch die Kosten von  
Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshofsbeschwerden;  diese 
Deckungserweiterung gilt nicht in Disziplinarsachen.

2.3 Bei Arbeitsverhältnissen mit der Europäischen Gemeinschaft be-
steht Versicherungsschutz  für die Wahrnehmung rechtlicher In-
teressen in dienstrechtlichen Verfahren vor den Gerichten der 

Europäischen Gemeinschaft.
2.4 Der Versicherer übernimmt vor Einleitung eines gerichtlichen 

Verfahrens 
2.4.1 Kosten außergerichtlicher Konfliktlösung durch Mediation 

gem. Artikel 6 Pkt. 6.8 in Fällen in denen das dem Konflikt 
zugrundeliegende Arbeits- und Lehrverhältnis zum Zeit-
punkt der Geltendmachung des Deckungsanspruches un-
streitig aufrecht besteht bzw. in denen nach einseitiger 
Auflösung des Rechtsverhältnisses eine Anfechtung mit 
dem Ziel der Fortführung auf unbestimmte Zeit erfolgt;

2.4.2 Kosten für die außergerichtliche Wahrnehmung rechtli-
cher Interessen bis maximal 2 Prozent der Versicherungs-
summe, sofern die Angelegenheit dadurch endgültig be-
endet ist und Mediation nicht in Anspruch genommen 
wurde.

3. Was ist nicht versichert?
Im Arbeitsgerichts-Rechtsschutz besteht – neben den in Artikel 7 ge-
nannten Fällen – kein Versicherungsschutz für die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen aus dem kollektiven Arbeitsrecht.

4. Wartefrist
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem ver-
einbarten Versicherungsbeginn eintreten, besteht kein Versicherungs-
schutz. Für Schadenersatzansprüche aus Unfällen, die sich nach Versi-
cherungsbeginn ereignen, besteht keine Wartefrist.

Artikel 21
Sozialversicherungs-Rechtsschutz

Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den 
Privat-, Berufs- und/oder Betriebsbereich.
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben
1.1. im Privat- und Berufsbereich

der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Art. 5, Pkt. 1)
1.2 im Betriebsbereich

der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb und alle 
Arbeitnehmer im Sinne des § 51 ASGG für Versicherungsfälle, die 
mit der Berufsausübung unmittelbar zusammenhängen oder auf 
dem direkten Weg von und zur Arbeitsstätte eintreten.

2. Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Inte-
ressen des Versicherungsnehmers
2.1 in gerichtlichen Verfahren wegen Streitigkeiten mit Sozialversi-

cherungsträgern in Leistungssachen;
2.2 in gerichtlichen Verfahren wegen Streitigkeiten über Pflegegeld 

mit Körperschaften, die nicht Sozialversicherträger sind;
2.3 in Verfahren vor Verwaltungsbehörden wegen Feststellung der 

Sozialversicherungspflicht, der Sozialversicherungsberechtigung, 
des Beginns oder Endes der Sozialversicherung sowie wegen 
Streitigkeiten über Beitragszahlungen und Zuschläge. 

2.4 Der Versicherungsschutz umfasst auch die Kosten von Verfas-
sungs- und Verwaltungsgerichtshofsbeschwerden. 

3. Wartefrist
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem ver-
einbarten Versicherungsbeginn eintreten, besteht kein Versicherungs-
schutz. Für Ansprüche aus Unfällen, die sich nach Versicherungsbeginn 
ereignen, besteht keine Wartefrist.

Artikel 22
Beratungs-Rechtsschutz

Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den 
Privat-, Berufs- und/oder Betriebsbereich.
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben
1.1 im Privat- und Berufsbereich

der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Art. 5, Pkt. 1) 
für eigene Rechtsangelegenheiten;

1.2 im Betriebsbereich
der Versicherungsnehmer für Rechtsangelegenheiten des versi-
cherten Betriebes.

2. Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten für eine mündliche 
Rechtsauskunft durch einen vom Versicherer ausgewählten Rechtsan-
walt oder Notar.
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Diese Rechtsauskunft kann sich auf Fragen aus allen Rechtsgebieten 
der Staaten der Europäischen Union, der Schweiz und Liechtenstein 
beziehen.
Bezieht sich die gewünschte Beratung auf beim selben Versicherer be-
stehende Versicherungsverträge, übernimmt der Versicherer die Kos-
ten eines vom Versicherungsnehmer frei gewählten Rechtsanwaltes, 
der seinen Sitz am allgemeinen Gerichtsstand des Versicherungsneh-
mers hat.
Eine Beratung kann vom Versicherungsnehmer höchstens einmal mo-
natlich in Anspruch genommen werden.

3. Was gilt als Versicherungsfall?
Als Versicherungsfall gilt eine bereits eingetretene oder bevorstehende 
Änderung in den rechtlichen Verhältnissen des Versicherungsnehmers, 
die eine Beratung notwendig macht.

Artikel 23
Allgemeiner Vertrags-Rechtsschutz

Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den 
Privat- und/oder Betriebsbereich.
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben
1.1 im Privatbereich

der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Art. 5, Pkt. 1) 
für Versicherungsfälle, die den privaten Lebensbereich, also nicht 
den Berufs- oder Betriebsbereich oder eine sonstige Erwerbstä-
tigkeit betreffen; für unselbstständig Tätige erstreckt sich der 
Versicherungsschutz auch auf nebenberuflich ausgeübte selbst-
ständige Tätigkeiten (ausgenommen Privatzimmervermietung) 
bis zu einer Streitwertgrenze von EUR 5.000,--; die Regelungen 
des Punktes 2.3 gelten sinngemäß; für Privatzimmervermietung 
besteht Versicherungsschutz nur auf Grund besonderer 
Vereinbarung;

1.2 im Betriebsbereich
der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb.

2. Was ist versichert?
2.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher 

Interessen aus schuldrechtlichen Verträgen des Versicherungs-
nehmers über bewegliche Sachen sowie aus Reparatur- und 
sonstigen Werkverträgen des Versicherungsnehmers über unbe-
wegliche Sachen.
Als Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus schuldrechtlichen 
Verträgen gilt auch die Geltendmachung und Abwehr von An-
sprüchen wegen reiner Vermögensschäden, die aus der Verlet-
zung vertraglicher Pflichten entstehen und über das Erfüllungsin-
teresse hinausgehen, oder aus der Verletzung vorvertraglicher 
Pflichten entstehen.

2.2 Im Privatbereich erstreckt sich der Versicherungsschutz aus Repa-
ratur- bzw. sonstigen Werkverträgen über unbewegliche Sachen 
nur auf Gebäude oder Wohnungen einschließlich zugehöriger 
Grundstücke, die vom Versicherungsnehmer zu eigenen Wohn-
zwecken benützt werden.
Bei Gebäuden, die sowohl eigenen Wohn- als auch sonstigen 
Zwecken dienen, besteht Versicherungsschutz nur für Fälle, die 
ausschließlich die eigene Wohnung betreffen.
Bei Gebäuden, die neben eigenen Wohnzwecken nur der nicht-
gewerbsmäßigen Fremdenbeherbergung dienen, besteht Versi-
cherungsschutz in vollem Umfang.

2.3 Im Betriebsbereich besteht Versicherungsschutz nur unter fol-
genden Voraussetzungen
2.3.1 sofern und solang die tatsächlichen oder behaupteten 

Forderungen und Gegenforderungen der Vertragspartei-
en (Gesamtansprüche) aufgrund desselben Versiche-
rungsfalles im Sinne des Artikel 2 Pkt. 3 die vertraglich 
vereinbarte Obergrenze unabhängig von Umfang, Form 
und Zeitpunkt der Geltendmachung nicht übersteigen;
Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz, sofern und 
solange die Gesamtansprüche die vereinbarte Obergrenze 
um nicht mehr als 10 Prozent, maximal EUR 1.500,--
übersteigen.
Aufrechnungsweise geltend gemachte Forderungen des 
Gegners werden für die Berechnung der Gesamtansprü-
che nur berücksichtigt, sofern und sobald sie der Höhe 
nach konkret beziffert sind.

Sinken die Gesamtansprüche vor der gerichtlichen Gel-
tendmachung durch Zahlung, Vergleich oder Anerkennt-
nis unter die vereinbarte Obergrenze, besteht ab diesem 
Zeitpunkt Versicherungsschutz.
Steigen die Gesamtansprüche nach Bestätigung des Ver-
sicherungsschutzes über die vereinbarte Obergrenze, ent-
fällt ab diesem Zeitpunkt der Versicherungsschutz.

2.3.2 für die Geltendmachung von Ansprüchen erst nach
schriftlicher Aufforderung des Gegners durch den Versi-
cherungsnehmer, den rechtmäßigen Zustand wiederher-
zustellen;

2.3.3 bei der Betreibung unbestrittener Forderungen (Inkasso-
fälle) sind Teilzahlungen des Gegners abweichend von Ar-
tikel 6 Pkt. 6.7 zuerst auf Kosten anzurechnen.

3. Was ist nicht versichert?
Zur Vermeidung von Überschneidungen mit anderen Rechtsschutz-
Bausteinen umfasst der Versicherungsschutz nicht die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen
3.1 aus Verträgen betreffend Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser 

und in der Luft sowie Anhänger (versicherbar in Artikel l7 
Pkt. 2.4);

3.2 aus Arbeits- oder Lehrverhältnissen (versicherbar in Artikel 20).
Zur Vermeidung von Überschneidungen mit anderen Versicherungs-
zweigen umfasst der Versicherungsschutz nicht
3.3 die Abwehr von Ansprüchen aus der Verletzung vertraglicher 

oder vorvertraglicher Pflichten, wenn dieses Risiko im Rahmen 
eines Haftpflichtversicherungsvertrages versichert ist.

4. Wartefrist
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem ver-
einbarten Versicherungsbeginn eintreten, besteht kein Versicherungs-
schutz.

Artikel 24
Rechtsschutz für Grundstückseigentum und Miete

Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf die 
Selbstnutzung des versicherten Objektes und/oder die Gebrauchsüberlas-
sung am versicherten Objekt.  
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz hat der Versicherungsnehmer
1.1   für Versicherungsfälle, die in seiner Eigenschaft als Eigentümer, 

Mieter, Pächter oder dinglich Nutzungsberechtigter des in der 
Polizze bezeichneten Grundstückes, Gebäudes oder Gebäudetei-
les (Wohnung oder sonstige selbständige Räumlichkeit) eintreten 
(Selbstnutzung);

1.2 für Versicherungsfälle, die in seiner Eigenschaft als Vermieter 
oder Verpächter des in der Polizze bezeichneten Grundstückes, 
Gebäudes oder Gebäudeteiles (Wohnung oder sonstige selb-
ständige Räumlichkeit) eintreten (Gebrauchsüberlassung).
Der Versicherungsschutz aus der Gebrauchsüberlassung umfasst 
auch Fälle, die beim Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft 
als Eigentümer oder dinglich Nutzungsberechtigter des versi-
cherten Objektes eintreten.

2. Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Inte-
ressen in Verfahren vor  Gerichten 
2.1 aus Miet- und Pachtverträgen.

Die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen umfasst auch:
2.1.1 die Geltendmachung oder Abwehr von Schadenersatzan-

sprüchen wegen reiner Vermögensschäden, die aus der 
Verletzung gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten zwi-
schen Vertragspartnern oder aus der Verletzung vorver-
traglicher Pflichten entstehen;

2.1.2 die Einbringung von Besitzstörungs- und Entziehungskla-
gen gegen Dritte;

2.1.3 die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen ge-
gen Dritte wegen Beschädigung des versicherten Objek-
tes 

Im außerstreitigen Verfahren nach dem Mietrechtsgesetz besteht 
Versicherungsschutz auch für Verfahren vor den Schlichtungsstel-
len der Gemeinden.

2.2 aus dinglichen Rechten einschließlich der Geltendmachung und 
Abwehr nachbarrechtlicher Ansprüche. 
Abweichend von Artikel 7 Pkt. 1.2 umfasst der Versicherungs-
schutz auch die Geltendmachung und Abwehr nachbarrechtli-
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cher Ansprüche aufgrund allmählicher Einwirkungen, wenn die 
Einwirkungen von unmittelbar benachbarten Grundstücken aus-
gehen oder durch die Einwirkungen unmittelbar benachbarte 
Grundstücke betroffen sind.

2.3 als Wohnungseigentümer 
2.3.1 für Versicherungsfälle, die in seiner Eigenschaft als aus-

schließlich Nutzungsberechtigter des versicherten Woh-
nungseigentumsobjektes eintreten;

2.3.2 für Versicherungsfälle, in denen die Eigentümergemein-
schaft gegen Dritte vorgeht oder von Dritten in Anspruch
genommen wird, anteilig entsprechend dem Miteigen-
tumsanteil des Versicherungsnehmers an der  Gesamtlie-
genschaft, zu der das versicherte Wohnungseigentumsob-
jekt gehört;

2.3.3 in allen anderen Fällen übernimmt der Versicherer für die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Wohnungsei-
gentümers maximal 5 Prozent der Versicherungssumme 
pro Versicherungsjahr.

2.4   für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, die aus 
der Beschädigung des versicherten Objektes  entstehen.

2.5 Der Versicherer übernimmt vor Einleitung eines gerichtlichen 
Verfahrens
2.5.1 Kosten außergerichtlicher Konfliktlösung durch Mediation 

gem. Artikel 6 Pkt. 6.8 in Fällen, in denen das dem Kon-
flikt zugrundeliegende Rechtsverhältnis, wie insbesondere 
der Miet- und Pachtvertrag, die Dienstbarkeit, das Nach-
barschaftsverhältnis, zum Zeitpunkt der Geltendmachung 
des Deckungsanspruches unstreitig aufrecht besteht bzw. 
in denen nach einseitiger Auflösung des Rechtsverhältnis-
ses eine Anfechtung mit dem Ziel der Fortführung auf 
unbestimmte Zeit erfolgt.

2.5.2 Kosten für die außergerichtliche Wahrnehmung rechtli-
cher Interessen bis maximal 1 Prozent der Versicherungs-
summe, sofern die Angelegenheit dadurch endgültig be-
endet ist und Mediation nicht in Anspruch genommen 
wurde.

3. Was ist nicht versichert?
3.1 Zur Vermeidung von Überschneidungen mit anderen Rechts-

schutz-Bausteinen umfasst der Versicherungsschutz nicht die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit 
familien- oder erbrechtlichen Auseinandersetzungen (Artikel 25).

3.2. Zur Vermeidung von Überschneidungen mit anderen Versiche-
rungszweigen umfasst der Versicherungsschutz nicht die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit der Ab-
wehr nachbarrechtlicher Ansprüche, wenn dieses Risiko im Rah-
men eines Haftpflichtversicherungsvertrages versichert ist.

3.3. Rechtsschutz für Grundstückseigentum und Miete besteht – ne-
ben den in Artikel 7 genannten Fällen – kein Versicherungsschutz 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
3.3.1 im Zusammenhang mit dem derivativen Erwerb oder der  

Veräußerung des Eigentumsrechtes oder sonstiger dingli-
cher Rechte am versicherten Objekt durch den Versiche-
rungsnehmer.

3.3.2  im Zusammenhang mit Akten der Hoheitsverwaltung wie 
insbesondere in Enteignungs-, Flurverfassungs-, Raumord-
nungs-, Grundverkehrs- und Grundbuchsangelegenheiten;

3.3.3 zwischen Miteigentümern oder zwischen sonstigen ding-
lich Nutzungsberechtigten des versicherten Objektes:

3.3.4  aus den mit dem Wohnungseigentum verbundenen Mit-
eigentumsanteilen, soweit dafür nicht Deckung nach 
Pkt. 2.3 besteht.

4. Was gilt als Versicherungsfall?
Bei der gerichtlichen Geltendmachung und Abwehr von nachbarrecht-
lichen Ansprüchen aufgrund allmählicher Einwirkungen, die von un-
mittelbar benachbarten Grundstücken ausgehen, gilt der Versiche-
rungsfall in dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem die allmählichen 
Einwirkungen begonnen haben oder begonnen haben sollen, das 
ortsübliche Maß zu überschreiten. In allen übrigen Fällen gelten die 
Regelungen des Artikel 2 Pkt. 3.

5. Wartefrist
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem ver-
einbarten Versicherungsbeginn eintreten, besteht kein Versicherungs-
schutz.

6. Wann verlängert sich der Versicherungsvertrag oder wann endet 
er vorzeitig 

6.1 Endet der Versicherungsvertrag durch Risikowegfall gemäß § 68 
Versicherungsvertragsgesetz, umfasst die vereinbarte Deckung 
nach Punkt 2.1. auch Versicherungsfälle, die innerhalb von sechs 
Monaten ab Risikowegfall eintreten.

6.2 Bezieht der Versicherungsnehmer innerhalb von zwölf Monaten 
ab Risikowegfall an Stelle der bisherigen Mietwohnung eine an-
dere Mietwohnung und wünscht er für diese Ersatzwohnung die 
Fortsetzung des Vertrages, so besteht für die Ersatzwohnung oh-
ne neuerliche Wartefrist Versicherungsschutz gemäß Punkt 2.1. 
ab Beginn des Mietvertrages für die Ersatzwohnung, frühestens 
aber ab Beendigung des Mietvertrages für die ursprünglich versi-
cherte Wohnung.
Für Streitigkeiten aus dem Abschluss des neuen Mietvertrages 
besteht Versicherungsschutz, wenn der Abschluss frühestens 
sechs Monate vor Beendigung des alten Mietvertrages erfolgte.

6.3 Erwirbt der Versicherungsnehmer als Eigentümer einer selbst ge-
nutzten Wohnung oder eines selbst genutzten Eigenheimes in-
nerhalb von zwölf Monaten ab Wegfall des ursprünglich versi-
cherten Risikos ein Ersatzobjekt und wünscht er für dieses 
Ersatzobjekt die Fortsetzung des Vertrages, so besteht für das Er-
satzobjekt ohne neuerliche Wartefrist Versicherungsschutz ge-
mäß Punkt 2.2. (neu bezogenes Eigenheim) oder 2.3. (neu be-
zogene Eigentumswohnung) ab dem Zeitpunkt, in dem der Ver-
sicherungsnehmer zur Nutzung des Ersatzobjektes berechtigt ist, 
frühestens aber ab Risikowegfall für das ursprünglich versicherte 
Objekt.

Artikel 25
Rechtsschutz aus Erb- und Familienrecht

1. Wer ist versichert?
Der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Art. 5, Pkt. 1)

2. Was ist versichert?
2.1 In Erbrechtssachen umfasst der Versicherungsschutz

2.1.1 die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor Gerichten
- aus dem Erbrecht
- aus Pflichtteils- oder Vermächtnisansprüchen
- aus Verträgen auf den Todesfall
In Außerstreitsachen (ausgenommen Verfahren über das 
Erbrecht gemäß §§ 160 ff AußStrG) besteht Versiche-
rungsschutz nur für das Rechtsmittelverfahren gegen ge-
richtliche Entscheidungen.

2.1.2 vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens gemäß 
Punkt 2.1.1
- Kosten außergerichtlicher Mediation (Art. 6, Pkt. 6.8)
- Kosten für die außergerichtliche Wahrnehmung der in 

2.1.1 beschriebenen rechtlichen Interessen bis 1 Pro-
zent der Versicherungssumme, sofern die Angelegen-
heit dadurch oder im Zusammenhang mit einer Media-
tion endgültig beendet ist.

2.2 In Familienrechtssachen umfasst der Versicherungsschutz
2.2.1 die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor Gerichten 

im Zusammenhang mit
- dem Eherecht
- den Rechten zwischen Eltern und Kindern
- dem Obsorgerecht eines anderen
- dem Sachwalterrecht für behinderte Personen
In Außerstreitsachen (ausgenommen Abstammungsver-
fahren und Verfahren über Unterhaltsansprüche zwischen 
volljährigen Kindern und ihren Eltern) besteht Versiche-
rungsschutz nur für das Rechtsmittelverfahren gegen ge-
richtliche Entscheidungen. Lediglich im Außerstreitverfah-
ren wegen Unterhaltsansprüchen zwischen minderjähri-
gen Kindern und ihren Eltern) umfasst der Versicherungs-
schutz Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens bis 1 Pro-
zent der Versicherungssumme, wenn keine Deckung für 
das Rechtsmittelverfahren begehrt wird. 

2.2.2 vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens gemäß 2.2.1
- Kosten außergerichtlicher Mediation (Artikel 6, 

Pkt. 6.8) in den Fällen der Rechte zwischen Eltern und 
Kindern und des Eherechtes

- Kosten für die außergerichtliche Wahrnehmung der in 
2.2.1 beschriebenen rechtlichen Interessen bis 1 Pro-
zent der Versicherungssumme, sofern die Angelegen-
heit dadurch oder im Zusammenhang mit einer Media-
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tion endgültig beendet ist
2.2.3 während eines anhängigen gerichtlichen Verfahrens Kos-

ten außergerichtlicher Mediation (Artikel 6, Pkt. 6.8) in 
Fällen 
- aus dem Bereich der Rechte zwischen Eltern und Kin-

dern
- des Eherechtes zwecks Vermittlung und Gestaltung der 

mit der beabsichtigten Ehescheidung in Zusammen-
hang stehenden Folgen (Scheidungsmediation). Dieser 
Versicherungsschutz wird auch dem Ehegatten ge-
währt, wenn zum Zeitpunkt der Geltendmachung des 
Deckungsanspruches die häusliche Gemeinschaft mit 
dem Versicherungsnehmer aufrecht besteht sofern kei-
ne vorgerichtliche Mediation in Anspruch genommen 
wurde.

3. Was ist nicht versichert?
3.1 In Erbrechtssachen besteht - neben den in Artikel 7 genannten 

Fällen – kein Versicherungsschutz für die Wahrnehmung rechtli-
cher Interessen
3.1.1 wenn der zu Grunde liegende Erbfall vor Versicherungs-

beginn oder innerhalb eines Jahres danach eingetreten 
ist;

3.1.2 im Verlassenschaftsverfahren (ausgenommen im Verfah-
ren über das Erbrecht gemäß §§ 160 ff AußStrG);

3.1.3 im Zusammenhang mit Erbteilungsklagen;
3.1.4 für die Geltendmachung von erbrechtlichen Ansprüchen, 

die durch einen Vertrag über die Erbschaft übertragen 
worden sind.

3.2 In Familienrechtssachen besteht - neben den in Artikel 7 genann-
ten Fällen – kein Versicherungsschutz für die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen
3.2.1 bei Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung einer 

Ehe;
3.2.2 in Angelegenheiten, die mit Ehescheidungen, einer Auf-

hebung oder Nichtigerklärung einer Ehe in Zusammen-
hang stehen, wenn der Versicherungsfall während der 
Anhängigkeit des Scheidungsverfahrens oder innerhalb 
eines Jahres nach dessen rechtskräftigem Abschluss einge-
treten ist; in familienrechtlichen Streitigkeiten, die bei Ein-
leitung des Ehescheidungs-, des Nichtigkeits- oder Aufhe-
bungsverfahrens bereits anhängig waren und mit diesem 
in Zusammenhang stehen, entfällt der Versicherungs-
schutz ab dem Zeitpunkt der Einleitung des Eheschei-
dungsverfahrens.

3.2.3 Im Abstammungsverfahren, wenn der Versicherungsbe-
ginn weniger als neun Monate vor der Geburt des betrof-
fenen Kindes liegt.

4. Was gilt als Versicherungsfall?
4.1 Ist der Versicherungsnehmer gezwungen, seine rechtlichen Inte-

ressen in einem Abstammungsverfahren wahrzunehmen, obwohl 
kein Verstoß im Sinne das Artikel 2 Pkt. 3 vorliegt, gilt die Geburt 
des Kindes als Versicherungsfall.

4.2 In Fällen der Scheidungsmediation (Pkt. 2.2.3) ist der Versiche-
rungsfall der Zeitpunkt des Einlangens des Scheidungsantrages 
bzw. der –klage bei Gericht, wenn die Ehescheidung angestrebt 
wird, ohne dass ein tatsächlicher oder behaupteter Verstoß ge-
gen Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften vorliegt.

5. Wartefrist
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von sechs Monaten ab dem 
vereinbarten Versicherungsbeginn eintreten, besteht kein Versiche-
rungsschutz.

Artikel 26
Daten-Rechtsschutz 

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?
1.1 Im Privatbereich

Der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Art. 5, Pkt. 1) 
für Versicherungsfälle, die im privaten Lebensbereich, also nicht 
in ihrer Eigenschaft als unselbstständig oder selbstständig Er-
werbstätige, eintreten.

1.2 Im Betriebsbereich
Der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb, soweit 
dieser personenbezogene Daten im Sinne des Datenschutzgeset-
zes (DSG) verarbeitet oder verarbeiten lässt. Der Versicherungs-
schutz erstreckt sich auch auf die Organe und Bediensteten des 
Versicherungsnehmers, zu denen auch der Datenschutzbeauf-
tragte zählt.

2. Was ist versichert?
2.1 Im Privatbereich umfasst der Versicherungsschutz die Wahrneh-

mung rechtlicher Interessen zur Durchsetzung des Auskunfts-, 
Berichtigungs-, Löschungs- und Widerspruchsrechtes gem. §§ 26 
bis 28 Datenschutzgesetz gegen private Datenverarbeiter im 
Sinne des Datenschutzgesetzes.

2.2 Im Betriebsbereich umfasst der Versicherungsschutz die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen des Versicherungsnehmers zur 
Abwehr von Ansprüchen Betroffener nach dem Datenschutzge-
setz.

3. Was ist nicht versichert ?
Im Betriebsbereich besteht kein Versicherungsschutz für die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen
3.1 in Zusammenhang mit automationsunterstützter Verarbeitung 

von Daten, die Dienstnehmer des versicherten Betriebes betref-
fen;

3.2 zur Abwehr von Schadenersatzansprüchen wegen der Verletzung 
datenschutzrechtlicher Bestimmungen.

4. Was gilt als Versicherungsfall?
Grundsätzlich gelten die Regelungen des Artikel 2 Pkt. 3. Wird die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen notwendig, ohne dass ein tat-
sächlicher oder behaupteter Verstoß gegen Rechtspflichten oder 
Rechtsvorschriften vorliegt, so ist der Versicherungsfall das Ereignis, 
das den Betroffenen im Sinne des Datenschutzgesetzes nötigt, ein 
rechtliches Interesse wahrzunehmen. Bei mehreren Ereignissen gelten 
die Regelungen des Art. 2 Pkt. 3 sinngemäß.

5. Wartefrist
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem ver-
einbarten Versicherungsbeginn eintreten, besteht kein Versicherungs-
schutz.

Artikel 27
Auslandsreise-Rechtsschutz 
Bei Auslandsreisen (mehrtägige vorübergehende Abwesenheit vom stän-
digen Wohnsitz bis zu einer Höchstdauer von fortlaufend acht Wochen) 
gilt abweichend von Art. 4 weltweiter Versicherungsschutz.
Was ist versichert?
Für Versicherungsfälle, die außerhalb des örtlichen Geltungsbereiches von 
Art. 4 Pkt.1 eintreten, besteht Versicherungsschutz wie folgt:
1. im Allgemeinen Vertrags-Rechtsschutz für den Privatbereich (Art. 23, 

Pkt. 1.1) für die Interessenswahrnehmung aus Verträgen 
1.1. mit Reiseveranstaltern, Reisebüros und Beherbergungsbetrieben
1.2. mit gewerblichen Vermietern von Freizeit- und Sportanlagen 

oder -geräten sowie mit sonstigen gewerblichen Vermittlern oder 
Erbringern von touristischen Leistungen oder persönlichen 
Dienstleistungen, die üblicherweise auf Reisen in Anspruch ge-
nommen werden oder im Notfall in Anspruch genommen wer-
den müssen

1.3. über den Einkauf von Waren, die dem Eigenbedarf dienen und 
einen Kaufpreis von • EUR 3.500,- nicht übersteigen

2. im Zusammenhang mit einem Unfall für die Geltendmachung von 
Schadenersatzansprüchen wegen eines erlittenen Personen-, Sach-
oder Vermögensschadens, der auf einen versicherten Personen- oder 
Sachschaden zurückzuführen ist. Die Bestimmungen des Art. 18, Pkt. 
2.1 und Art. 19, Pkt. 2.1 sind sinngemäß anzuwenden

3. im Zusammenhang mit einem Unfall die Verteidigung in Strafverfah-
ren vor Gerichten oder Verwaltungsbehörden. Die Bestimmungen des 
Art. 18, Pkt. 2.2 und Art. 19, Pkt. 2.2. sind sinngemäß anzuwenden

4. im Beratungs-Rechtsschutz für den Privatbereich (Art. 22, Pkt.1.1) die 
Kosten einer Rechtsberatung bis maximal •EUR 250,-, wenn aufgrund 
eines Notfalles unaufschiebbarer Bedarf nach einer Auskunft über das 
nationale Recht des Aufenthaltsortes erforderlich ist.

5. Die Leistungspflicht des Versicherers ist pro Auslandsreise (auch wenn 
daran mehrere im selben Rechtsschutz-Versicherungsvertrag versicher-
te Personen teilnehmen), mit insgesamt 25 Prozent der Versicherungs-
summe begrenzt.
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Artikel 28
Steuer-Gerichts-Rechtsschutz

Deckung in Verfahren in Abgabensachen vor den Höchst- und Strafge-
richten
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

1.1 der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Art. 5, Pkt. 1) 
als unselbständig Erwerbstätige und für den privaten Lebensbe-
reich.

1.2 der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb. Der Versi-
cherungsnehmer und seine Angehörigen (Art. 5, Pkt. 1) haben 
darüber hinaus Versicherungsschutz als unselbständig Erwerbstä-
tige und im privaten Lebensbereich. 

2. Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst abweichend von Artikel 7 Pkt. 1.9 
2.1 die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Bereich des Steuer-, 

Zoll- und sonstigen Abgaberechtes vor dem
2.1.1 Verfassungsgerichtshof (Verfassungsbeschwerde gegen 

Bescheide gem. Artikel 144 Bundesverfassungsgesetz);
2.1.2 Verwaltungsgerichtshof

- wegen Überprüfung der Rechtmäßigkeit eines Beschei-
des (Bescheidbeschwerde gemäß Artikel 131 Bundes-
verfassungsgesetz),

- wegen Verletzung der Entscheidungspflicht über Ein-
gaben des Versicherungsnehmers (Säumnisbeschwerde 
gemäß Artikel 132 Bundesverfassungsgesetz).

2.2 die Verteidigung in gerichtlichen Strafverfahren nach dem Fi-
nanzstrafgesetz
2.2.1 wegen fahrlässiger strafbarer Handlungen und Unterlas-

sungen;
2.2.2 bei Anklage wegen vorsätzlicher strafbarer Handlungen 

und Unterlassungen wird rückwirkend Versicherungs-
schutz gegeben, wenn eine rechtskräftige Verurteilung 
wegen Fahrlässigkeit, ein rechtskräftiger Freispruch oder 
eine endgültige Einstellung des Strafverfahrens erfolgt, 
weil es an genügenden Gründen fehlt, den Beschuldigten 
der Tat für verdächtig zu halten oder mangelnde Straf-
würdigkeit der Tat gemäß § 42 StGB gegeben ist. Für 
Handlungen und Unterlassungen, die nur bei vorsätzli-
cher Begehung strafbar sind, besteht aber unabhängig 
vom Ausgang des Strafverfahrens kein Versicherungs-
schutz, wenn der Versicherungsnehmer schon wegen ei-
ner auf der gleichen schädlichen Neigung im Sinne des 
§ 71 StGB beruhenden Tat verurteilt worden ist; getilgte 
Strafen bleiben dabei außer Betracht.

3. Was gilt als Versicherungsfall?
Abweichend von Artikel 2 gilt für die Wahrnehmung rechtlicher Inte-
ressen gem. Pkt. 2.1 (Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshofbe-
schwerde) der Versicherungsfall mit dem Zeitpunkt des Zuganges der 
ersten Entscheidung der Abgabenbehörde erster Instanz als eingetre-
ten. Für die Verteidigung im gerichtlichen Strafverfahren gem. Pkt. 2.2 
gelten die Regelungen des Artikels 2.3.

4. Was ist nicht versichert?
Kein Versicherungsschutz besteht
4.1 im Zusammenhang mit der Haftung für Steuern, Gebühren oder 

sonstiger Abgaben Dritter;
4.2 in der Eigenschaft des Versicherungsnehmers als Eigentümer 
4.3 oder Halter von Fahrzeugen und als Eigentümer, Vermieter, Ver-

pächter, Mieter, Pächter oder dinglich Nutzungsberechtigter von 
Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen (Wohnungen).

4.4 im Zusammenhang mit Verfahren, die
4.4.1 vom Versicherungsnehmer durch ein vor Versicherungs-

beginn oder innerhalb der Wartefrist liegendes Anbringen 
ausgelöst wurden;

4.4.2 durch einen vor Versicherungsbeginn oder innerhalb der 
Wartefrist liegenden tatsächlichen oder behaupteten Ver-
stoß des Versicherungsnehmers, der Abgabenbehörde 
oder eines Dritten ausgelöst wurden.

5. Wartefrist
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem ver-
einbarten Versicherungsbeginn eintreten, besteht kein Versicherungs-
schutz.

Artikel 29
Ausfallversicherung für gerichtlich bestimmte Ansprüche aus Körper-
schäden

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?
Versicherungsschutz haben je nach Vereinbarung
1.1 in Verbindung mit einem Fahrzeug-Rechtsschutz (Artikel 17) der 

berechtigte Lenker und die berechtigten Insassen des im Fahr-
zeug-Rechtsschutz versicherten Fahrzeuges;

1.2 in Verbindung mit einem Lenker-Rechtsschutz (Artikel 18) die im 
Lenker-Rechtsschutz versicherte Person als berechtigter Lenker 
fremder, d.h. weder in deren Eigentum, noch in deren Haltung 
stehender Fahrzeuge;

1.3 in Verbindung mit einem Schadenersatz-Rechtsschutz gemäß Ar-
tikel 19 der im Schadenersatz-Rechtsschutz versicherte Personen-
kreis für den
1.3.1 Privatbereich (Artikel 19 Pkt. 1.1)
1.3.2 Berufsbereich (Artikel 19 Pkt. 1.2);

1.4 in Verbindung mit einem Schadenersatz-Rechtsschutz gemäß Ar-
tikel 19 Pkt. 1.3
1.4.1 der Versicherungsnehmer als Inhaber des versicherten Be-

triebes. Anstelle des Betriebsinhabers treten bei einer 
OHG bzw. OEG ein namentlich genannter Gesellschafter, 
bei einer KG, KEG, Ges.m.b.H. und einer Genossenschaft 
ein namentlich angeführter Geschäftsführer oder Vor-
stand und bei einer AG die Vorstandsmitglieder;

1.4.2 die Dienstnehmer im Zusammenhang mit der Tätigkeit 
für den versicherten Betrieb.

2. Was ist versichert?
2.1 In Ergänzung des in Artikel 6 vorgesehenen Versicherungsschut-

zes ersetzt der Versicherer in Versicherungsfällen des Schadener-
satz-Rechtsschutzes mit Personenschäden diejenigen Ansprüche 
des Versicherungsnehmers auf Schmerzengeld (§ 1325 Allge-
meine Bürgerliches Gesetzbuch) und Verunstaltungsentschädi-
gung (§ 1326 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch), die beim
Schädiger uneinbringlich sind.

2.2 Ersatzfähig sind Ansprüche gemäß Pkt. 2.1, die
- im Rahmen eines Zivilprozesses durch gerichtlich beauftragte 

Sachverständige festgestellt und durch ein staatliches Gericht 
zuerkannt werden,

- dem Privatbeteiligten in einem Strafprozess zuerkannt werden, 
sowie Verzugszinsen bis zur Rechtskraft und nach Maßgabe 
der gerichtlichen Entscheidung.

2.3 Ist für die Durchsetzung der Schadenersatzansprüche des Versi-
cherungsnehmers aufgrund gesetzlicher Bestimmungen auslän-
disches Recht anzuwenden, erstreckt sich der Versicherungs-
schutz auf vergleichbare ideelle Schadenersatzansprüche. Sach-
und Vermögensschäden sind keinesfalls Gegenstand der Ersatz-
leistung des Versicherers.

2.4 Die Entschädigungsleistung gemäß Art. 29, Punkt 2.2 beträgt
höchstens 50 Prozent der Versicherungssumme, jedoch können 
diese Entschädigungsleistung und die sonst vom Versicherer ge-
mäß Artikel 6 zu leistenden Kosten zusammen die vereinbarte 
Versicherungssumme nicht übersteigen. 

3. Für welchen Zeitraum gilt die Versicherung (zeitlicher Geltungsbe-
reich und Nachhaftung) und wann ist die Versicherungsleistung 
fällig?
3.1 Die Versicherung erstreckt sich auf Versicherungsfälle des Scha-

denersatz-Rechtsschutzes, die während der Laufzeit des Versiche-
rungsvertrages eintreten, wenn auch diese Ausfallsversicherung 
bei Eintritt des Versicherungsfalles bestanden hat. 

3.2 Der Versicherungsschutz umfasst Schadenersatzansprüche, die 
während der Laufzeit gemäß Pkt. 3.1 und innerhalb von zwei 
Jahren nach Beendigung des Versicherungsvertrages für das Risi-
ko des Schadenersatz-Rechtsschutzes fällig werden.

3.3 Die Versicherungsleistung ist innerhalb von zwei Wochen nach 
Kenntnis des Rechtsschutzversicherers von der Ergebnislosigkeit 
des ersten Vollstreckungsversuches fällig.

4. Welche Pflichten hat der Versicherungsnehmer zur Sicherung 
seines Deckungsanspruches zu beachten 
(Obliegenheiten)?
4.1 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Versicherer bei 

Geltendmachung der Versicherungsleistung, spätestens inner-
halb von sechs Monaten nach Rechtskraft der gerichtlichen Ent-
scheidung, über die zugesprochene Forderung zu informieren, 
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das gerichtliche Erkenntnis zu überlassen und über die bereits 
durchgeführten Betreibungsmaßnahmen und deren Ergebnisse 
zu informieren.

4.2 Der Versicherer kann nach Erbringung der Ausfallsleistung vom 
Versicherungsnehmer verlangen, dass dieser unter Kostenhaf-
tung des Versicherers und nach Zession der Forderung an den 
Versicherungsnehmer den ersetzten Anspruch im eigenen Na-
men weiterbetreibt.

Anhang
zu den Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutz-
Versicherung (ARB 2008)
Wiedergabe der in den ARB erwähnten Gesetzesbestimmungen

Versicherungsvertragsgesetz 1958 (VersVG – i. d. F. BGBl Nr. 509/94)

§ 6 (1) Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Obliegenheit, 
die vor dem Eintritt des Versicherungsfalles dem Versicherer gegenüber zu 
erfüllen ist, der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei sein 
soll, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung als 
eine unverschuldete anzusehen ist. Der Versicherer kann den Vertrag 
innerhalb eines Monates, nachdem er von der Verletzung Kenntnis er-
langt hat, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, 
dass die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der 
Versicherer innerhalb eines Monates nicht, so kann er sich auf die verein-
barte Leistungsfreiheit nicht berufen.
(1a) Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die die dem Versicherungsver-
trag zugrunde liegende Äquivalenz zwischen Risiko und Prämie aufrecht-
erhalten soll, tritt die vereinbarte Leistungsfreiheit außerdem nur in dem 
Verhältnis ein, in dem die vereinbarte hinter der für das höhere Risiko 
tarifmäßig vorgesehenen Prämie zurückbleibt. Bei der Verletzung von 
Obliegenheiten zu sonstigen bloßen Meldungen und Anzeigen, die 
keinen Einfluss auf die Beurteilung des Risikos durch den Versicherer 
haben, tritt Leistungsfreiheit nur ein, wenn die Obliegenheit vorsätzlich 
verletzt worden ist.
(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungsnehmer zum 
Zweck der Verminderung der Gefahr oder der Verhütung einer Erhöhung 
der Gefahr dem Versicherer gegenüber – unabhängig von der Anwend-
barkeit des Abs. 1a – zu erfüllen ist, so kann sich der Versicherer auf die 
vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die Verletzung keinen 
Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalles oder soweit sie keinen 
Einfluss auf den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ge-
habt hat.
(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass eine Obliegenheit 
verletzt wird, die nach dem Eintritt des Versicherungsfalles dem Ver-
sicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge 
nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahr-
lässigkeit beruht. Wird die Obliegenheit nicht mit dem Vorsatz verletzt, 
die Leistungspflicht des Versicherers zu beeinflussen oder die Feststellung 
solcher Umstände zu beeinträchtigen, die erkennbar für die Leistungs-
pflicht des Versicherers bedeutsam sind, so bleibt der Versicherer zur 
Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung weder auf die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch auf die Feststellung oder den Umfang der dem 
Versicherer obliegenden Leistung Einfluss gehabt hat.
(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer 
Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt sein soll, ist unwirksam.
(5) Der Versicherer kann aus einer fahrlässigen Verletzung einer vereinbar-
ten Obliegenheit Rechte nur ableiten, wenn dem Versicherungsnehmer 
vorher die Versicherungsbedingungen ausgefolgt worden sind oder ihm 
eine andere Urkunde ausgefolgt worden ist, in der die Obliegenheit 
mitgeteilt wird.

§ 12 (1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. Steht der Anspruch einem Dritten zu, so beginnt die Verjährung 
zu laufen, sobald diesem sein Recht auf die Leistung des Versicherers 
bekannt geworden ist; ist dem Dritten dieses Recht nicht bekannt gewor-
den, so verjähren seine Ansprüche erst nach zehn Jahren.
(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim Versicherer ange-
meldet worden, so ist die Verjährung bis zum Einlangen einer schriftlichen 

Entscheidung des Versicherers gehemmt, die zumindest mit der Anfüh-
rung einer der Ablehnung derzeit zugrunde gelegten Tatsache und ge-
setzlichen oder vertraglichen Bestimmung begründet ist. Nach zehn 
Jahren tritt jedoch die Verjährung jedenfalls ein.
(3) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der 
Anspruch auf die Leistung nicht innerhalb eines Jahres gerichtlich geltend 
gemacht wird. Die Frist beginnt erst, nachdem der Versicherer dem Versi-
cherungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch in einer dem Abs. 
2 entsprechenden Weise sowie unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist 
verbundenen Rechtsfolge abgelehnt hat; sie ist für die Dauer von Ver-
gleichsverhandlungen über den erhobenen Anspruch und für die Zeit, in 
der der Versicherungsnehmer ohne sein Verschulden an der rechtzeitigen 
gerichtlichen Geltendmachung des Anspruches gehindert ist, gehemmt. 

§ 38 (1) Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14 Tagen nach 
dem Abschluss des Versicherungsvertrags und nach der Aufforderung zur 
Prämienzahlung nicht gezahlt, so ist der Versicherer, solange die Zahlung 
nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Es gilt als Rück-
tritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht innerhalb dreier Monate 
vom Fälligkeitstag an gerichtlich geltend gemacht wird.
(2) Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Eintritts des Versiche-
rungsfalls und nach Ablauf der Frist des Abs. 1 noch nicht gezahlt, so ist 
der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass 
der Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen Zahlung der Prämie ohne 
sein Verschulden verhindert war.
(3) Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat die im Abs. 1 und 2 vorge-
sehenen Rechtsfolgen nur, wenn der Versicherer den Versicherungsneh-
mer dabei auf diese hingewiesen hat.
(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der 
Abs. 1 und 2 nicht aus.

§ 39 (1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten schriftlich eine 
Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen bestimmen; zur Unterzeich-
nung genügt eine Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift. Dabei 
sind die Rechtsfolgen anzugeben, die nach Abs. 2 und 3 mit dem Ablauf 
der Frist verbunden sind. Eine Fristbestimmung ohne Beachtung dieser 
Vorschriften ist unwirksam.
(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist der 
Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintrittes mit der Zahlung der Folge-
prämie im Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an der rechtzei-
tigen Zahlung ohne sein Verschulden verhindert war.
(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist das Versicherungsver-
hältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn der Versi-
cherungsnehmer mit der Zahlung im Verzug ist. Die Kündigung kann 
bereits mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass 
sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer in die-
sem Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzug ist; da rauf ist der Versiche-
rungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich aufmerksam zu machen. 
Die Wirkungen der Kündigung fallen fort, wenn der Versicherungsnehmer 
innerhalb eines Monates nach der Kündigung oder, falls die Kündigung 
mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monates 
nach dem Ablauf der Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht der 
Versicherungsfall bereits eingetreten ist.
(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der 
Abs. 1 bis 3 nicht aus.

§ 39a Ist der Versicherungsnehmer bloß mit nicht mehr als 10 vH der 
Jahresprämie, höchstens aber mit EUR 60,-- im Verzug, so tritt eine im 
§38 oder §39 vorgesehene Leistungsfreiheit des Versicherers nicht ein.

§ 64 (2) Die von dem oder den Sachverständigen getroffene Feststellung 
ist nicht verbindlich, wenn sie offenbar von der wirklichen Sachlage er-
heblich abweicht. Die Feststellung erfolgt in diesem Fall durch Urteil. Das 
Gleiche gilt, wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen 
können oder wollen oder sie verzögern.


